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Vorwort des Autors 

Die Genossenschaft ist für mich seit vielen Jahren mehr als nur 

eine Rechtsform. Sie steht für eine Idee, die in ihrer Klarheit und 

Konsequenz bis heute überzeugt: 

Menschen schließen sich zusammen, um sich gegenseitig zu för-

dern. 

In meiner langjährigen Beschäftigung mit dem Genossenschafts-

wesen – in der Praxis ebenso wie in der theoretischen Auseinan-

dersetzung – ist mir jedoch zunehmend ein Spannungsfeld be-

gegnet: 

Zwischen dem klar formulierten Förderauftrag und seiner tat-

sächlichen Umsetzung im Alltag.  

Dieses Spannungsfeld zeigt sich nicht auf den ersten Blick. 

• Die Strukturen funktionieren. 

• Die Gremien tagen. 

• Die Ergebnisse erscheinen stabil. 

Und dennoch bleibt häufig die Frage: 

Wird der Förderauftrag tatsächlich so gelebt, wie es Gesetz und 

Satzung vorgeben? 

Diese Frage hat mich über einen längeren Zeitraum begleitet. 

Nicht als abstrakte Überlegung, sondern im konkreten Blick auf 

die Praxis. 

Dabei ist mir aufgefallen, dass viele der bestehenden Herausfor-

derungen nicht auf fehlende Regelungen zurückzuführen sind. 

Im Gegenteil: 

Die gesetzlichen Grundlagen sind klar. 

Die Aufgaben der Organe sind eindeutig beschrieben. 

Das Problem liegt häufig an anderer Stelle: 

• in der praktischen Umsetzung, 

• im Umgang mit bestehenden Strukturen, 

• und nicht zuletzt im Verständnis der eigenen Rolle. 
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Besonders in den Blick gerückt ist dabei der Aufsichtsrat. 

Er nimmt im genossenschaftlichen System eine Schlüsselstellung 

ein. Er ist das Organ, das die Einhaltung des Förderauftrags im 

laufenden Geschäft überwachen soll. Und doch zeigt die Praxis, 

dass gerade diese Aufgabe nicht immer mit der gebotenen Klar-

heit wahrgenommen wird. 

Dieses Buch ist aus dem Anliegen entstanden, diese Zusammen-

hänge verständlich darzustellen. 

Es soll: 

• die rechtlichen Grundlagen verdeutlichen, 

• die praktische Realität einordnen, 

• und Impulse für eine wirksame Aufsicht geben. 

Dabei geht es nicht darum, bestehende Strukturen grundsätzlich 

in Frage zu stellen. 

Die Genossenschaft ist ein tragfähiges und bewährtes Modell. 

Gerade deshalb erscheint es wichtig, ihre Grundprinzipien ernst 

zu nehmen und konsequent anzuwenden. 

Dieses Buch richtet sich insbesondere an Aufsichtsräte. 

An Menschen, die Verantwortung übernehmen, oft im Ehrenamt, 

und häufig unter anspruchsvollen Bedingungen. 

Es soll sie in ihrer Rolle stärken 

• nicht durch zusätzliche Anforderungen, 

• sondern durch Klarheit über das, was bereits gilt. 

Wenn dieses Buch dazu beiträgt, 

• den Blick für den Förderauftrag zu schärfen, 

• die eigene Rolle bewusster wahrzunehmen, 

• und die Qualität der Aufsicht zu stärken, 

dann hat es seinen Zweck erfüllt. 

Georg Scheumann 
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Die stille Gefahr 

Genossenschaften geraten selten in die Schlagzeilen. Sie gelten 

als stabil, bodenständig und verlässlich. Gerade im Vergleich zu 

anderen Unternehmensformen genießen sie ein hohes Maß an 

Vertrauen. 

Doch gerade darin liegt eine Gefahr. 

Denn Stabilität kann auch trügen. Sie kann darüber hinwegtäu-

schen, dass sich Strukturen verändern, ohne dass dies unmittel-

bar sichtbar wird. Sie kann dazu führen, dass grundlegende Fra-

gen nicht mehr gestellt werden – weil man davon ausgeht, dass 

„alles funktioniert“. 

Im Zentrum dieser Entwicklung steht der Aufsichtsrat. 

Nach dem gesetzlichen Leitbild ist er das Organ, das die Ge-

schäftsführung des Vorstands überwacht. Er soll sicherstellen, 

dass die Genossenschaft im Interesse ihrer Mitglieder geführt 

wird. Seine Aufgabe ist es, nicht nur Zahlen zu prüfen, sondern 

das Handeln des Vorstands am Maßstab des Förderauftrags zu 

messen. 

In der Realität wird diese Rolle häufig anders verstanden. 

Aufsichtsräte sehen sich vielfach nicht als Kontrollorgan, sondern 

als begleitendes Gremium. Die Zusammenarbeit mit dem Vor-

stand ist geprägt von Vertrauen, nicht von kritischer Distanz. Sit-

zungen verlaufen geordnet, Beschlüsse werden gefasst – doch 

die entscheidende Frage wird selten gestellt: 

Dient das Handeln des Vorstands tatsächlich der Förderung der 

Mitglieder? 

Hinzu kommt ein weiterer Faktor: die Existenz der genossen-

schaftlichen Prüfungsverbände. Ihre regelmäßigen Prüfungen 

vermitteln den Eindruck, eine umfassende Kontrolle sei bereits 

gewährleistet. Tatsächlich aber handelt es sich um eine punktu-

elle, nachgelagerte Prüfung – nicht um die kontinuierliche Über-

wachung, die dem Aufsichtsrat obliegt. 

Die Folge ist eine schleichende Verschiebung der Verantwortung. 
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Der Vorstand agiert zunehmend eigenständig, der Aufsichtsrat 

begleitet statt zu kontrollieren, und die Prüfung bestätigt formale 

Ordnungsmäßigkeit. Das System funktioniert – aber es kontrol-

liert sich nicht mehr im Sinne seines ursprünglichen Zwecks. 

Besonders deutlich wird diese Entwicklung an einem unschein-

baren, aber zentralen Punkt: der Berichterstattung über die Ein-

haltung der genossenschaftlichen Grundsätze. 

Wenn diese Berichterstattung ausbleibt oder nur formal erfolgt, 

fehlt dem Aufsichtsrat die Grundlage, um seine Aufgabe zu er-

füllen. Ohne Information keine Kontrolle. Ohne Kontrolle kein 

wirksamer Schutz des Förderauftrags. 

Die Gefahr liegt dabei nicht in einem einzelnen Fehlverhalten. Sie 

liegt im System selbst – in einem Zusammenspiel aus Gewohn-

heit, Vertrauen und fehlender Infragestellung. 

Es ist eine stille Gefahr. 

Sie wirkt nicht plötzlich, sondern schleichend. Sie führt nicht un-

mittelbar zum Zusammenbruch, sondern zur allmählichen Ent-

leerung dessen, was die Genossenschaft eigentlich ausmacht. 

Dieses Buch will diese Entwicklung sichtbar machen. 

Es will zeigen, dass Kontrolle nicht automatisch entsteht, son-

dern ausgeübt werden muss. Und dass der Aufsichtsrat dabei 

eine Schlüsselrolle spielt – nicht als Formalorgan, sondern als 

aktiver Garant der genossenschaftlichen Idee. 

Denn am Ende entscheidet sich die Zukunft der Genossenschaft 

nicht in Prüfberichten oder Strategiepapiere. 

Sondern in der einfachen Frage: 

Wird die Förderung der Mitglieder tatsächlich kontrolliert – oder 

nur vorausgesetzt? 
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TEIL I – DAS MISSVERSTÄNDNIS 

Warum Aufsichtsräte ihre Rolle falsch verstehen 

1. Das bequeme Selbstbild 

Der Aufsichtsrat ist in der Genossenschaft ein Pflichtorgan. Seine 

Aufgabe ist gesetzlich klar bestimmt: Er hat die Geschäftsfüh-

rung des Vorstands zu überwachen. 

Diese Aussage ist eindeutig. Und doch wird sie in der Praxis häu-

fig anders verstanden. 

Viele Aufsichtsräte sehen ihre Rolle oft nicht als Kontrollinstanz, 

sondern als begleitendes Gremium. Sie verstehen sich als An-

sprechpartner, als Unterstützer, als „Sparringspartner“ des Vor-

stands. Die Zusammenarbeit ist kollegial, oft vertrauensvoll, 

nicht selten von persönlicher Nähe geprägt. 

Das klingt zunächst positiv. Und in der Tat: Eine funktionierende 

Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist unver-

zichtbar. 

Problematisch wird es jedoch dort, wo aus Zusammenarbeit still-

schweigend Verzicht auf Kontrolle wird. 

Ehrenamt statt Organverantwortung 

Ein wesentlicher Grund für dieses Selbstverständnis liegt im Cha-

rakter des Amtes. In vielen Genossenschaften – insbesondere 

außerhalb großer Konzerne – wird das Aufsichtsratsmandat eh-

renamtlich ausgeübt. 

Das prägt die Haltung. 

Wer ein Amt ehrenamtlich übernimmt, tut dies häufig aus Ver-

bundenheit zur Genossenschaft, zur Region oder zu den handeln-

den Personen. Der Gedanke, eine streng kontrollierende Rolle 

einzunehmen, tritt dabei leicht in den Hintergrund. Man will un-

terstützen, nicht hinterfragen. Man will Vertrauen zeigen, nicht 

Misstrauen signalisieren. 

Doch genau hier liegt ein grundlegender Irrtum. 



Georg Scheumann 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

10 

 

Das Gesetz kennt kein „Ehrenamt mit reduzierter Verantwor-

tung“. Der Aufsichtsrat ist ein Organ der Genossenschaft – mit 

klar definierten Pflichten. Diese bestehen unabhängig davon, ob 

das Amt vergütet oder ehrenamtlich ausgeübt wird. Die Verant-

wortung wird nicht kleiner, nur weil sie freiwillig übernommen 

wird. 

Vertrauen statt Kontrolle 

Hinzu kommt ein zweiter, oft unausgesprochener Gedanke: 

„Der Vorstand wird schon wissen, was er tut.“ 

Vorstände sind in der Regel fachlich qualifiziert, verfügen über 

Erfahrung und sind mit den operativen Abläufen vertraut. Dem-

gegenüber stehen Aufsichtsräte, die häufig aus anderen berufli-

chen Hintergründen kommen und sich nicht täglich mit den kon-

kreten Geschäftsvorgängen beschäftigen. 

Daraus entsteht ein natürliches Gefälle. 

Dieses Gefälle wird jedoch häufig nicht als Herausforderung ver-

standen, die durch aktive Kontrolle auszugleichen ist, sondern 

als Grund, sich zurückzunehmen. Man verlässt sich auf die Kom-

petenz des Vorstands, statt diese zu hinterfragen. Vertrauen er-

setzt Kontrolle. Dabei wird übersehen, dass das System der Ge-

nossenschaft gerade nicht auf Vertrauen allein angelegt ist. Es 

basiert auf einer bewussten Trennung von Leitung und Überwa-

chung. Diese Trennung hat nur dann einen Sinn, wenn die Über-

wachung auch tatsächlich ausgeübt wird. 

Vertrauen ist notwendig – aber es ist kein Ersatz für Kontrolle. 

„Der Verband prüft ja“ 

Ein dritter Faktor verstärkt dieses Selbstbild zusätzlich: die re-

gelmäßige Prüfung durch den genossenschaftlichen Prüfungsver-

band. 

Die Existenz eines institutionalisierten Prüfungssystems vermit-

telt Sicherheit. Jahresabschlüsse werden geprüft, Berichte er-

stellt, Ordnungsmäßigkeit wird bestätigt. Für viele Aufsichtsräte 
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entsteht daraus der Eindruck, dass eine umfassende Kontrolle 

bereits stattfindet. Die Schlussfolgerung liegt nahe: „Wenn der 

Verband nichts beanstandet, wird schon alles in Ordnung sein.“ 

Doch diese Annahme greift zu kurz. 

Die Prüfung durch den Verband ist keine permanente Überwa-

chung der Geschäftsführung. Sie erfolgt in bestimmten Abstän-

den, nach festgelegten Kriterien und mit einem spezifischen Fo-

kus. Sie ersetzt nicht die laufende Kontrolle durch den Aufsichts-

rat. 

Vor allem aber richtet sich die Prüfung in erster Linie auf Ord-

nungsmäßigkeit und wirtschaftliche Verhältnisse. Die Frage, ob 

das Handeln des Vorstands tatsächlich dem Förderauftrag der 

Genossenschaft entspricht, tritt dabei regelmäßig in den Hinter-

grund. Gerade diese Frage aber ist der Kern der genossenschaft-

lichen Identität. 

Wenn der Aufsichtsrat sich auf die Prüfung verlässt, ohne selbst 

aktiv zu werden, entsteht eine Lücke – eine Lücke genau dort, 

wo die Kontrolle am wichtigsten wäre. 

Das Ergebnis: Kontrolle als Formalität 

Aus diesen drei Faktoren – Ehrenamt, Vertrauen und Prüfungsil-

lusion – entsteht ein bestimmtes Selbstbild des Aufsichtsrats: 

• Man ist Teil des Systems, nicht dessen Korrektiv. 

• Man begleitet, statt zu überwachen. 

• Man nimmt zur Kenntnis, statt zu hinterfragen. 

Die Sitzungen verlaufen geordnet, Berichte werden entgegenge-

nommen, Beschlüsse gefasst. Nach außen entsteht der Eindruck 

einer funktionierenden Governance-Struktur. 

Tatsächlich aber wird die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats – die 

eigenständige, kritische Überwachung der Geschäftsführung – 

häufig nur eingeschränkt wahrgenommen. 

Kontrolle wird zur Formalität. 



Georg Scheumann 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

12 

 

Ein System mit eingebauter Schwäche 

Diese Entwicklung ist kein Zufall und auch kein individuelles Ver-

sagen einzelner Personen. Sie ist das Ergebnis eines Systems, 

das an mehreren Stellen Anreize zur Passivität setzt: 

• Das Ehrenamt senkt die Erwartung an Professionalität. 

• Das Vertrauen in den Vorstand reduziert die Bereitschaft 

zur Kontrolle. 

• Die Prüfung durch den Verband erzeugt ein Gefühl von 

Sicherheit. 

Zusammen führen diese Faktoren zu einer Situation, in der Kon-

trolle zwar vorgesehen ist, aber nicht konsequent ausgeübt wird. 

Gerade deshalb ist es notwendig, das Selbstverständnis des Auf-

sichtsrats neu zu betrachten. Nicht als Kritik an einzelnen Perso-

nen, sondern als Klärung der Rolle, die das Gesetz und die Sat-

zung tatsächlich vorsehen. 

Denn am Ende stellt sich eine einfache, aber entscheidende 

Frage: 

Wenn der Aufsichtsrat sich selbst nicht als Kontrollorgan versteht 

– wer übernimmt dann diese Aufgabe? 

2. Die trügerische Sicherheit 

Eines der stabilsten Fundamente des beschriebenen Selbstver-

ständnisses ist die Überzeugung, dass die Genossenschaft be-

reits umfassend kontrolliert wird. 

Diese Überzeugung ist weit verbreitet – und sie ist nachvollzieh-

bar. 

Genossenschaften unterliegen einem besonderen Prüfungssys-

tem. Sie sind verpflichtet, einem Prüfungsverband anzugehören. 

Dieser führt regelmäßige Prüfungen durch, erstellt Berichte und 

bestätigt die Ordnungsmäßigkeit der wirtschaftlichen Verhält-

nisse. 

Für viele Aufsichtsräte ergibt sich daraus ein beruhigendes Ge-

samtbild: 
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• Die Zahlen sind geprüft. 

• Die Ordnungsmäßigkeit ist bestätigt. 

• Beanstandungen liegen nicht vor. 

Warum also zusätzliche kritische Fragen stellen? 

Prüfung als Ersatz für Kontrolle 

Genau an dieser Stelle beginnt die trügerische Sicherheit. 

Die Prüfung durch den Verband wird in der Wahrnehmung vieler 

Aufsichtsräte nicht als das verstanden, was sie ist – eine perio-

dische, nachgelagerte Kontrolle mit begrenztem Prü-

fungsmaßstab –, sondern als eine Art umfassende Qualitätssi-

cherung des gesamten Handelns der Genossenschaft. 

Damit verschiebt sich die Funktion des Aufsichtsrats. 

Anstatt eigenständig zu überwachen, orientiert er sich am Ergeb-

nis der Prüfung. Die Frage lautet nicht mehr: 

„Ist das Handeln des Vorstands richtig?“ 

sondern: 

„Hat der Verband etwas beanstandet?“ 

Diese Verschiebung ist subtil – aber folgenreich. Denn sie kehrt 

die Logik des Systems um. Der Aufsichtsrat wird vom aktiven 

Kontrollorgan zum passiven Empfänger externer Bewertungen. 

Die Grenzen der Prüfung 

Die trügerische Sicherheit entsteht vor allem dadurch, dass die 

Grenzen der Prüfung häufig nicht klar gesehen werden. 

Die Verbandsprüfung ist weder darauf angelegt noch in der Lage, 

• die laufende Geschäftsführung kontinuierlich zu überwa-

chen, 

• strategische Entscheidungen im Detail zu hinterfragen, 

• oder die Einhaltung des Förderauftrags eigenständig zu 

bewerten. 
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Sie erfolgt in zeitlichen Abständen, basiert auf festgelegten Prü-

fungsprogrammen und konzentriert sich auf bestimmte, über-

prüfbare Sachverhalte. 

Das ist kein Mangel – sondern systemimmanent. 

Problematisch wird es jedoch, wenn aus dieser punktuellen Prü-

fung eine umfassende Kontrollwirkung abgeleitet wird, die 

sie tatsächlich nicht entfalten kann. 

Ordnungsmäßigkeit ersetzt Zweckmäßigkeit 

Ein besonders kritischer Punkt liegt im Prüfungsmaßstab selbst. 

Die Prüfung richtet sich in erster Linie auf: 

• Ordnungsmäßigkeit, 

• wirtschaftliche Verhältnisse, 

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. 

Damit wird ein wichtiger Teil der genossenschaftlichen Realität 

abgedeckt – aber nicht der entscheidende. 

Denn die zentrale Frage einer Genossenschaft lautet nicht nur: 

„Ist alles ordnungsgemäß?“ 

sondern vor allem: 

„Dient das Handeln der Förderung der Mitglieder?“ 

Diese Frage ist schwerer zu fassen, weniger standardisierbar und 

häufig nicht Gegenstand einer klassischen Prüfungssystematik. 

Gerade deshalb kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. 

Wenn sie weder vom Prüfungsverband konsequent gestellt noch 

vom Aufsichtsrat aktiv aufgegriffen wird, entsteht eine Lücke – 

eine Lücke im Zentrum des genossenschaftlichen Systems. 

Die unsichtbare Verschiebung der Verantwortung 

Mit der Orientierung an der Prüfung geht eine weitere, oft unbe-

merkte Entwicklung einher: 

Die Verantwortung verschiebt sich. 



Vertrauen braucht Kontrolle 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

15 

 

Der Aufsichtsrat verlässt sich auf den Prüfungsverband. 

Der Prüfungsverband prüft nach seinen Maßstäben. 

Der Vorstand agiert innerhalb dieses Rahmens. 

Jeder erfüllt formal seine Aufgabe – und doch bleibt eine zentrale 

Funktion unzureichend wahrgenommen: die eigenständige, kon-

tinuierliche Kontrolle im Interesse der Mitglieder. 

Es entsteht ein System, in dem Verantwortung vorhanden ist, 

aber nicht vollständig wahrgenommen wird. 

Oder zugespitzt formuliert: 

Ein System, das funktioniert – ohne sich selbst im Kern zu kon-

trollieren. 

Der entscheidende Punkt: Was nicht geprüft wird 

Die Tragweite dieser Entwicklung wird besonders deutlich, wenn 

man sich fragt, was tatsächlich Gegenstand der Prüfung ist – und 

was nicht. 

Ein Beispiel dafür ist die in den Mustersatzungen vorgesehene 

Pflicht des Vorstands, den Aufsichtsrat regelmäßig über die Ein-

haltung der genossenschaftlichen Grundsätze zu unterrichten. 

Diese Pflicht betrifft unmittelbar den Förderauftrag und damit 

den Kern der genossenschaftlichen Existenz. 

Und dennoch zeigt die Praxis: 

• Diese Berichterstattung findet vielfach nicht oder nur for-

mal statt. 

• Sie wird vom Aufsichtsrat nicht konsequent eingefordert. 

• Sie wird im Rahmen der Prüfung regelmäßig nicht bean-

standet. 

Damit entsteht eine paradoxe Situation: 

Gerade der Bereich, der für die Genossenschaft konstitutiv ist, 

entzieht sich faktisch der Kontrolle. 

Nicht, weil er rechtlich unbeachtlich wäre – sondern weil er prak-

tisch nicht thematisiert wird. 
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Sicherheit als Risiko 

Die Folge ist eine Form von Sicherheit, die in Wirklichkeit ein Ri-

siko darstellt. 

• Die formale Ordnungsmäßigkeit vermittelt Stabilität. 

• Die Prüfberichte schaffen Vertrauen. 

• Die Strukturen wirken intakt. 

Doch unter dieser Oberfläche kann sich eine Entwicklung vollzie-

hen, die den Förderauftrag zunehmend in den Hintergrund 

drängt. 

Nicht durch bewusste Abkehr, sondern durch schleichende Ver-

schiebung. 

Gerade weil alles geordnet erscheint, wird diese Entwicklung 

lange nicht erkannt. 

Die notwendige Konsequenz 

Die Existenz eines Prüfungsverbandes entbindet den Aufsichtsrat 

nicht von seiner Aufgabe – sie macht sie im Gegenteil umso wich-

tiger. 

Denn nur der Aufsichtsrat ist dauerhaft im System verankert. 

Nur er hat die Möglichkeit, die Geschäftsführung kontinuierlich 

zu begleiten, zu hinterfragen und zu bewerten. 

Und nur er kann die zentrale Frage immer wieder stellen: 

Dient das Handeln des Vorstands tatsächlich der Förde-

rung der Mitglieder? 

Solange diese Frage nicht aktiv gestellt wird, bleibt die Kontrolle 

unvollständig – unabhängig davon, wie ordnungsgemäß die Prü-

fung verläuft. 

Am Ende bleibt damit eine grundlegende Erkenntnis: 

Prüfung kann Sicherheit schaffen – aber sie ersetzt nicht die Ver-

antwortung. 
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3. Wenn Kontrolle versagt 

Genossenschaften gelten als stabile und verlässliche Organisati-

onsform. Sie sind regional verankert, langfristig orientiert und 

weniger anfällig für kurzfristige spekulative Entwicklungen. 

Gerade deshalb wird oft übersehen, dass auch in Genossenschaf-

ten Fehlentwicklungen möglich sind – und dass diese in den letz-

ten Jahren nicht etwa abgenommen, sondern in bestimmten Be-

reichen sichtbar zugenommen haben. 

Sanierungsfälle bei Genossenschaftsbanken, strukturelle Anpas-

sungsprozesse unter erheblichem wirtschaftlichem Druck und 

Entwicklungen in genossenschaftsnahen Großunternehmen zei-

gen: 

Das System ist nicht frei von Risiken. Und diese Risiken entste-

hen nicht plötzlich. 

Sie entstehen dort, wo Kontrolle ihre Wirkung verliert. 

Aktuelle Entwicklungen statt historischer Einzelfälle 

Lange Zeit wurde auf die Finanzmarktkrise als Beispiel für das 

Versagen von Aufsicht verwiesen. Diese Analyse bleibt richtig – 

greift aber heute zu kurz. 

Denn die entscheidende Frage lautet nicht, was vor fünfzehn Jah-

ren geschehen ist. 

Die entscheidende Frage lautet: 

Warum treten vergleichbare strukturelle Probleme weiterhin auf? 

In den letzten Jahren haben sich Fälle gehäuft, in denen Genos-

senschaftsbanken in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind 

und Sanierungsmaßnahmen erforderlich wurden. Häufig folgten 

darauf Fusionen – nicht selten unter erheblichem Zeitdruck. 

Auch außerhalb des klassischen Bankensektors lassen sich ähn-

liche Entwicklungen beobachten. Der Fall der BayWa AG hat 

deutlich gemacht, dass selbst große, genossenschaftlich ge-

prägte Unternehmen in erhebliche wirtschaftliche Schieflagen 

geraten können. 
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Diese Entwicklungen sind unterschiedlich gelagert – sie haben 

jedoch eine gemeinsame Struktur: Sie entstehen nicht über 

Nacht. 

Sie entwickeln sich über längere Zeiträume. 

Das gemeinsame Muster 

Trotz aller Unterschiede lassen sich wiederkehrende Muster er-

kennen: 

• Strategische Entscheidungen werden getroffen, ohne 

dass ihre langfristigen Auswirkungen ausreichend hinter-

fragt werden. 

• Risiken werden eingegangen oder nicht rechtzeitig be-

grenzt. 

• Strukturelle Veränderungen vollziehen sich schleichend. 

Und vor allem: 

• Kontrollmechanismen greifen nicht rechtzeitig oder nicht 

ausreichend. 

Dabei sind die formalen Strukturen vorhanden: 

• Vorstände handeln, 

• Aufsichtsräte tagen, 

• Prüfungen finden statt. 

Und dennoch entsteht eine Situation, in der Fehlentwicklungen 

erst erkannt werden, wenn sie bereits weit fortgeschritten sind. 

Formale Ordnung – faktische Fehlentwicklung 

Ein besonders trügerisches Bild entsteht, wenn formale Ordnung 

und tatsächliche Entwicklung auseinanderfallen. 

• Die Gremien arbeiten. 

• Die Prüfberichte sind unauffällig. 

• Die Kennzahlen erscheinen zunächst stabil. 
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Und dennoch entwickelt sich das Unternehmen in eine Richtung, 

die mit seinem ursprünglichen Zweck nur noch eingeschränkt 

vereinbar ist. 

Gerade in Genossenschaften betrifft dies häufig den Förderauf-

trag. 

Wenn dieser nicht aktiv überprüft wird, kann sich eine schlei-

chende Verschiebung vollziehen: 

Von der Förderung der Mitglieder hin zur Stabilisierung und Op-

timierung des Unternehmens selbst. 

Die schleichende Erosion 

Diese Entwicklung ist kein bewusster Bruch, sondern ein Prozess. 

• Entscheidungen werden komplexer. 

• Organisationen wachsen. 

• Abhängigkeiten nehmen zu. 

In diesem Umfeld wird es zunehmend schwieriger, den Förder-

auftrag als Maßstab präsent zu halten. 

Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, grundlegende Fragen zu stel-

len – gerade weil das System nach außen hin funktioniert. 

Warum Fehlentwicklungen lange unentdeckt bleiben 

Fehlentwicklungen bleiben oft lange unsichtbar, weil sie sich in-

nerhalb bestehender Strukturen vollziehen: 

• Beschlüsse sind formal korrekt. 

• Prüfungen bestätigen die Ordnungsmäßigkeit. 

• Es gibt keinen offensichtlichen Anlass zur Kritik. 

Der Aufsichtsrat reagiert auf das Sichtbare. 

Doch die entscheidenden Veränderungen liegen häufig im Un-

sichtbaren – in strategischen Weichenstellungen, in Prioritäten, 

in der stillschweigenden Verschiebung von Zielsetzungen. 
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Der entscheidende Kontrollverlust 

Der eigentliche Kontrollverlust entsteht nicht durch einzelne 

Fehlentscheidungen, sondern durch das Ausbleiben kontinuierli-

cher Überprüfung. 

 

Kontrolle ist kein Ereignis – sondern ein Prozess. 

Besonders deutlich wird dies an einem Punkt, der für die Genos-

senschaft zentral ist: 

• der Kontrolle der Einhaltung der genossenschaftlichen 

Grundsätze. 

Wenn diese nicht aktiv eingefordert, berichtet und hinterfragt 

wird, fehlt die Grundlage, um die Entwicklung der Genossen-

schaft überhaupt beurteilen zu können. 

Die Verantwortung des Aufsichtsrats 

An diesem Punkt wird deutlich, dass die Verantwortung des Auf-

sichtsrats nicht delegierbar ist. 

Weder an den Vorstand, noch an den Prüfungsverband. 

Die gesetzliche Konstruktion ist eindeutig: 

Der Aufsichtsrat ist das Organ der Überwachung. 

Wenn er diese Aufgabe nicht aktiv wahrnimmt, entsteht eine Lü-

cke – und diese Lücke wird durch kein anderes Element des Sys-

tems geschlossen. 

Die Konsequenz 

Die beschriebenen Entwicklungen führen zu einer klaren Er-

kenntnis: 

Fehlentwicklungen entstehen nicht, weil es keine Kontrolle gibt. 

Sondern weil die vorhandene Kontrolle nicht wirksam ausgeübt 

wird. 

Am Ende steht damit eine Feststellung, die aktueller ist denn je: 
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Die eigentliche Gefahr liegt nicht in der Krise – sondern in der 

Zeit davor. 

4. Der zentrale Irrtum 

Die Strukturen der Genossenschaft sind klar. 

• Der Vorstand leitet. 

• Der Aufsichtsrat überwacht. 

Diese Trennung ist kein Zufall. Sie ist bewusst geschaffen wor-

den, um Macht zu begrenzen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu 

erkennen und den Förderauftrag zu sichern. 

Und dennoch zeigt die Praxis: 

Gerade an dieser Stelle liegt der zentrale Irrtum. 

Der Aufsichtsrat als „Begleiter“ 

In vielen Genossenschaften wird der Aufsichtsrat nicht als Kon-

trollorgan verstanden, sondern als begleitendes Gremium. 

Er ist informiert, eingebunden, beteiligt.  

Er wird gehört, er stimmt zu, er trägt mit. 

Was auf den ersten Blick nach guter Zusammenarbeit aussieht, 

hat eine entscheidende Schwäche: Die Distanz fehlt. 

Der Aufsichtsrat wird Teil des Systems, das er eigentlich überwa-

chen soll. 

Damit verändert sich seine Rolle grundlegend. 

Er kontrolliert nicht mehr von außen – sondern begleitet von in-

nen. 

Nähe ersetzt Unabhängigkeit 

Diese Entwicklung ist menschlich nachvollziehbar. 

Wer regelmäßig zusammenarbeitet, entwickelt Vertrauen. Wer 

Vertrauen hat, hinterfragt weniger. Wer weniger hinterfragt, ver-

meidet Konflikte. 
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Doch genau darin liegt das Problem. 

Das System der Genossenschaft ist nicht auf Nähe, sondern auf 

kontrollierte Distanz angelegt. Der Aufsichtsrat soll nicht Teil 

der Geschäftsführung sein, sondern ihr Gegenüber. 

Er soll nicht bestätigen, sondern prüfen. Nicht begleiten, sondern 

bewerten. 

Wenn diese Distanz verloren geht, verliert auch die Kontrolle ihre 

Wirkung. 

Die stille Verschiebung der Rolle 

Diese Veränderung geschieht selten bewusst. Sie ist das Ergeb-

nis vieler kleiner Anpassungen: 

• Der Vorstand informiert frühzeitig – der Aufsichtsrat fühlt 

sich eingebunden. 

• Entscheidungen werden gemeinsam erörtert – der Auf-

sichtsrat fühlt sich beteiligt. 

• Kritik wird vermieden – die Zusammenarbeit bleibt har-

monisch. 

Was dabei übersehen wird: 

Je stärker der Aufsichtsrat Teil des Entscheidungsprozesses wird, 

desto schwieriger wird es, diese Entscheidungen später kritisch 

zu überprüfen. 

Die Grenze zwischen Leitung und Überwachung beginnt zu ver-

schwimmen. 

Zustimmung ersetzt Kontrolle 

In dieser Situation verändert sich auch das Verhalten des Auf-

sichtsrats. 

Statt Entscheidungen eigenständig zu hinterfragen, werden sie 

zunehmend nachvollzogen und bestätigt. 

• Berichte werden zur Kenntnis genommen. 
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• Vorschläge werden diskutiert – aber selten grundsätzlich 

in Frage gestellt. 

• Beschlüsse werden gefasst – oft im Konsens. 

Kontrolle reduziert sich auf Plausibilitätsprüfung. 

Die entscheidende Frage – ob die zugrunde liegenden Annahmen 

richtig sind – wird immer seltener gestellt. 

Der entscheidende Denkfehler 

Der zentrale Irrtum liegt in der Annahme, dass Nähe die Kon-

trolle verbessert. 

Das Gegenteil ist der Fall. 

Kontrolle lebt von Distanz, von Unabhängigkeit, von der Bereit-

schaft, auch gegen Erwartungen zu denken. 

Ein Aufsichtsrat, der sich als Teil des Systems versteht, verliert 

diese Fähigkeit. 

• Er sieht die Dinge aus derselben Perspektive wie der Vor-

stand. 

• Er bewertet Entscheidungen nach denselben Maßstäben. 

• Er übernimmt – oft unbewusst – dieselben Zielsetzungen. 

Damit entfällt die eigentliche Funktion des Aufsichtsrats. 

Die Folge: Kontrolle ohne Wirkung 

Das Ergebnis ist ein System, in dem Kontrolle formal vorhanden 

ist, aber ihre Wirkung verliert. 

• Sitzungen finden statt. 

• Berichte werden erstellt. 

• Beschlüsse werden gefasst. 

Nach außen entsteht der Eindruck funktionierender Kontrolle. 

Tatsächlich aber fehlt die entscheidende Komponente: 

• die unabhängige, kritische Bewertung. 
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Gerade deshalb können sich Fehlentwicklungen über längere 

Zeiträume hinweg ungestört entwickeln. 

Der Förderauftrag gerät aus dem Blick 

Besonders gravierend wirkt sich dieser Irrtum beim Förderauf-

trag aus. 

Die Frage, ob das Handeln des Vorstands tatsächlich der Förde-

rung der Mitglieder dient, wird selten offen gestellt – und noch 

seltener systematisch überprüft. 

Stattdessen wird der Erfolg des Unternehmens zum Maßstab: 

• Wachstum wird positiv bewertet. 

• Effizienzsteigerungen gelten als Fortschritt. 

• strategische Expansion wird als notwendig angesehen. 

All dies kann sinnvoll sein – solange es dem Förderauftrag dient. 

Wenn diese Verbindung jedoch nicht mehr aktiv geprüft wird, 

entsteht eine gefährliche Verschiebung: 

Der Zweck der Genossenschaft wird stillschweigend neu defi-

niert. 

Der blinde Fleck des Systems 

Genau hier liegt der blinde Fleck. 

Die Strukturen sind vorhanden. 

Die Aufgaben sind definiert. 

Die Verantwortlichkeiten sind klar. 

Und dennoch wird die zentrale Kontrollfunktion nicht wirksam 

ausgeübt. 

Nicht, weil sie unbekannt wäre – sondern weil sie anders ver-

standen wird. 

Der Aufsichtsrat sieht sich nicht als Kontrollinstanz, sondern als 

Teil eines gemeinsamen Projekts. 

Damit verliert er genau die Rolle, die ihm das System zuweist. 
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Die notwendige Klarstellung 

Die Konsequenz daraus ist eindeutig: 

Der Aufsichtsrat ist kein Begleiter des Vorstands. 

Er ist kein Teil der Geschäftsführung. 

Und er ist auch kein verlängerter Arm der Prüfung. 

Er ist ein eigenständiges Organ mit einer klaren Aufgabe: 

die Geschäftsführung unabhängig und kritisch zu überwachen. 

Diese Aufgabe erfordert: 

• Distanz, 

• Unabhängigkeit, 

• und die Bereitschaft, auch unbequeme Fragen zu stellen. 

Am Ende lässt sich der zentrale Irrtum auf einen einfachen Satz 

bringen: 

➢ Der Aufsichtsrat versteht sich oft als Teil des Systems – 

obwohl er dessen Kontrolle sein soll. 
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TEIL II – DIE RECHTLICHE WIRKLICHKEIT 

Was das Genossenschaftsgesetz und die Satzung tatsäch-

lich verlangen 

5. Der Aufsichtsrat im System der Genossenschaft 

Die Genossenschaft ist keine lose Organisationsform. 

Sie ist rechtlich klar strukturiert. 

Diese Struktur ist nicht zufällig entstanden, sondern folgt einem 

einfachen und zugleich grundlegenden Prinzip: Trennung von 

Leitung und Kontrolle. 

Der Aufsichtsrat als Pflichtorgan 

Das Genossenschaftsgesetz sieht den Aufsichtsrat ausdrücklich 

als Pflichtorgan vor. 

Neben der General- bzw. Vertreterversammlung und dem Vor-

stand bildet er eine der drei tragenden Säulen der Genossen-

schaft. Diese Stellung ist von zentraler Bedeutung. 

Der Aufsichtsrat ist kein optionales Gremium, das je nach Größe 

oder Bedarf eingerichtet wird. Er ist zwingender Bestandteil der 

Organisationsstruktur – unabhängig von Branche, Größe oder 

Geschäftsmodell der Genossenschaft. 

Damit ist zugleich klargestellt: Der Gesetzgeber misst der Über-

wachung der Geschäftsführung eine eigenständige und unver-

zichtbare Bedeutung bei. 

Die funktionale Trennung 

Die Aufgabenverteilung innerhalb der Genossenschaft ist eindeu-

tig: 

• Der Vorstand leitet die Genossenschaft eigenver-

antwortlich. 

• Der Aufsichtsrat überwacht diese Geschäftsfüh-

rung. 
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Diese Trennung ist kein bloß organisatorisches Detail, sondern 

Ausdruck eines grundlegenden Kontrollmechanismus. 

➢ Der Vorstand entscheidet. 

➢ Der Aufsichtsrat prüft diese Entscheidungen. 

Beide Funktionen dürfen nicht vermischt werden. 

Keine Mitgeschäftsführung durch den Aufsichtsrat 

Aus dieser Trennung folgt zugleich eine klare Grenze: 

Der Aufsichtsrat ist kein Leitungsorgan. 

Er darf die Geschäftsführung nicht an sich ziehen und nicht in die 

operative Leitung eingreifen. Er ist weder „besserer Vorstand“ 

noch „Ersatzgeschäftsführung“. 

Gerade deshalb wird seine Rolle häufig missverstanden. 

Weil er nicht selbst entscheidet, wird seine Aufgabe unterschätzt. 

Weil er nicht operativ tätig ist, erscheint seine Funktion weniger 

greifbar. 

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. 

Je stärker die Geschäftsführung beim Vorstand konzentriert ist, 

desto wichtiger ist eine wirksame, unabhängige Kontrolle durch 

den Aufsichtsrat. 

Überwachung als eigenständige Aufgabe 

Die Überwachung ist keine Nebenfunktion. 

Sie ist eine eigenständige Organaufgabe mit klarem Inhalt: 

Der Aufsichtsrat hat zu prüfen, ob der Vorstand seine Aufgaben 

ordnungsgemäß erfüllt. 

Diese Prüfung umfasst mehr als die bloße Kenntnisnahme von 

Berichten. Sie verlangt eine eigenständige Bewertung. 

Der Aufsichtsrat muss sich ein eigenes Urteil bilden. 
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Der Maßstab der Überwachung 

Dabei stellt sich eine entscheidende Frage: 

Nach welchem Maßstab erfolgt diese Überwachung? 

Die Antwort ergibt sich aus dem Wesen der Genossenschaft 

selbst. 

Die Geschäftsführung des Vorstands ist daran zu messen, ob sie 

dem Zweck der Genossenschaft dient – der Förderung ihrer Mit-

glieder. 

Damit erhält die Überwachung eine besondere Qualität. 

Sie ist nicht nur auf Ordnungsmäßigkeit gerichtet, sondern auf 

Zweckmäßigkeit im genossenschaftlichen Sinne. 

Der Aufsichtsrat hat nicht nur zu prüfen, ob alles formal richtig 

ist, sondern ob das Handeln des Vorstands inhaltlich dem För-

derauftrag entspricht. 

Das Zusammenspiel der Organe 

Die Genossenschaft ist auf ein funktionierendes Zusammenspiel 

ihrer Organe angewiesen. 

• Der Vorstand führt die Geschäfte. 

• Der Aufsichtsrat überwacht diese Führung. 

• Die Mitglieder bzw. Vertreter treffen grundlegende Ent-

scheidungen. 

Dieses Zusammenspiel ist nur dann ausgewogen, wenn jede 

Funktion tatsächlich wahrgenommen wird. 

Fällt eine dieser Funktionen aus oder wird nur eingeschränkt aus-

geübt, gerät das System aus dem Gleichgewicht. 

Gerade die Überwachungsfunktion ist dabei besonders anfällig. 

Sie ist weniger sichtbar als die Geschäftsführung, weniger konk-

ret als Beschlüsse der Generalversammlung und stärker von der 

aktiven Haltung der Beteiligten abhängig. 
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Die strukturelle Bedeutung der Kontrolle 

Die Einordnung des Aufsichtsrats als Pflichtorgan zeigt: 

Kontrolle ist kein Zusatz, sondern integraler Bestandteil der Ge-

nossenschaft. 

Sie dient nicht der Formalität, sondern der Sicherung des Sys-

tems. 

Ohne wirksame Überwachung besteht die Gefahr, dass sich die 

Geschäftsführung verselbstständigt – nicht notwendigerweise 

bewusst, sondern als Folge fehlender Gegensteuerung. 

Gerade deshalb ist die Rolle des Aufsichtsrats nicht ergänzend, 

sondern konstitutiv. 

Die Konsequenz 

Aus der gesetzlichen Systematik ergibt sich eine klare Konse-

quenz: 

Der Aufsichtsrat ist nicht dazu da, das Handeln des Vorstands zu 

begleiten oder zu bestätigen. 

Er ist dazu da, es unabhängig zu überprüfen. 

Diese Aufgabe kann nicht delegiert, nicht ersetzt und nicht redu-

ziert werden. 

Sie ist die Voraussetzung dafür, dass die Genossenschaft ihrem 

Zweck entspricht. 

Am Ende dieses Kapitels steht damit eine grundlegende Feststel-

lung: 

➢ Die Genossenschaft funktioniert nur dann im Sinne ihres 

Gesetzes, wenn die Trennung von Leitung und Kontrolle 

tatsächlich gelebt wird. 
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6. Der Maßstab: Der Förderauftrag (§ 1 GenG) 

Die Aufgaben des Aufsichtsrats lassen sich nur dann richtig ver-

stehen, wenn klar ist, woran die Geschäftsführung zu messen 

ist. 

Denn Überwachung ohne Maßstab bleibt inhaltsleer. 

Im Genossenschaftsrecht ist dieser Maßstab eindeutig bestimmt: 

➢ der Förderauftrag. 

Der Zweck der Genossenschaft (§ 1 GenG) 

Nach § 1 des Genossenschaftsgesetzes dient die Genossenschaft 

der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder. 

Diese Bestimmung ist von grundlegender Bedeutung. 

Sie beschreibt nicht lediglich ein Ziel unter mehreren, sondern 

den rechtlich verbindlichen Zweck der Genossenschaft. An-

ders als bei Kapitalgesellschaften ist die Genossenschaft nicht 

auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern auf die Förde-

rung ihrer Mitglieder. 

Damit ist der Förderauftrag nicht nur ein programmatischer Leit-

gedanke, sondern die normative Grundlage der gesamten ge-

nossenschaftlichen Tätigkeit. 

Die Leitungskompetenz des Vorstands (§ 27 GenG) 

Nach § 27 GenG hat der Vorstand die Genossenschaft unter ei-

gener Verantwortung zu leiten. 

Diese Vorschrift verleiht dem Vorstand eine weitreichende, ei-

genständige Entscheidungsbefugnis. Er ist nicht weisungsgebun-

den, sondern handelt in eigener Verantwortung. 

Gerade diese starke Stellung des Vorstands ist gewollt. 

Sie ermöglicht eine effiziente und sachkundige Geschäftsfüh-

rung. 
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Die entscheidende Verknüpfung: § 1 und § 27 GenG 

Die beiden Vorschriften dürfen jedoch nicht isoliert betrachtet 

werden. 

Sie stehen in einem engen inhaltlichen Zusammenhang: 

• § 1 GenG bestimmt den Zweck der Genossenschaft. 

• § 27 GenG regelt die eigenverantwortliche Leitung durch 

den Vorstand. 

Daraus ergibt sich eine klare Konsequenz: 

Die eigenverantwortliche Leitung durch den Vorstand ist nicht 

frei, 

sondern strikt an den Förderauftrag gebunden. 

Der Vorstand verfügt über Entscheidungsfreiheit – aber nur in-

nerhalb des durch § 1 GenG vorgegebenen Rahmens. 

Er darf die Genossenschaft leiten, aber nicht ihren Zweck verän-

dern oder relativieren. 

Der Förderauftrag als rechtliche Grenze 

Damit erhält der Förderauftrag eine zusätzliche Funktion: 

Er ist nicht nur Ziel, sondern zugleich rechtliche Grenze der 

Geschäftsführung. 

Alle Maßnahmen des Vorstands müssen sich daran messen las-

sen, ob sie der Förderung der Mitglieder dienen. 

Entscheidungen, die sich außerhalb dieses Rahmens bewegen, 

sind nicht lediglich wirtschaftlich fragwürdig – sie berühren die 

gesetzliche Grundlage der Genossenschaft. 

Die zentrale Bedeutung für den Aufsichtsrat 

Aus dieser Verknüpfung ergibt sich die zentrale Aufgabe des Auf-

sichtsrats. 

Die Überwachung der Geschäftsführung erschöpft sich nicht in 

der Kontrolle einzelner Maßnahmen oder Zahlen. 
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Die erste und wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrates besteht 

darin, zu überwachen, 

➢ dass der Vorstand bei seiner eigenverantwortlichen Lei-

tung die durch § 1 GenG vorgegebene Linie nicht verlässt. 

Der Aufsichtsrat hat sicherzustellen, dass sich die Geschäftsfüh-

rung stets innerhalb des Förderauftrags bewegt. 

Dies ist keine Nebenaufgabe. 

Es ist der Kern der Überwachungsfunktion. 

Überwachung als Sicherung der Zweckbindung 

Die Überwachung durch den Aufsichtsrat erhält damit eine klare 

inhaltliche Ausrichtung: 

Sie ist Kontrolle der Zweckbindung der Geschäftsführung. 

Der Aufsichtsrat muss insbesondere prüfen: 

• ob Entscheidungen dem Förderauftrag entsprechen, 

• ob sich strategische Entwicklungen noch im Rahmen die-

ses Auftrags bewegen, 

• ob eine schleichende Verschiebung der Zielsetzung er-

kennbar ist. 

 

Damit wird die Überwachung zu einer fortlaufenden Prüfung der 

Frage: 

Bleibt die Genossenschaft das, was sie rechtlich sein soll? 

Die praktische Gefahr: Entkopplung von Zweck und Lei-

tung 

Gerade in der Praxis zeigt sich, dass diese Bindung nicht selbst-

verständlich gewahrt bleibt. 

Die eigenverantwortliche Stellung des Vorstands, die zuneh-

mende Komplexität der Geschäftstätigkeit und der Druck wirt-

schaftlicher Entwicklungen können dazu führen, dass sich die 
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Geschäftsführung zunehmend an anderen Maßstäben orientiert: 

• betriebswirtschaftliche Optimierung, 

• Wachstum, 

• Marktposition. 

Diese Entwicklungen sind für sich genommen nicht unzulässig. 

Problematisch werden sie dort, wo sie sich vom Förderauftrag 

lösen oder ihn in den Hintergrund drängen. 

Die Rolle des Aufsichtsrats als Korrektiv 

Genau hier kommt dem Aufsichtsrat seine eigentliche Bedeutung 

zu. 

Er ist das Organ, das diese Entwicklung erkennen und korrigieren 

muss. 

Ohne eine aktive Überwachung besteht die Gefahr, dass sich die 

Geschäftsführung schleichend von ihrer gesetzlichen Grundlage 

entfernt – ohne dass dies unmittelbar sichtbar wird. 

Der Aufsichtsrat ist damit nicht nur Kontrollorgan, sondern Kor-

rektiv. 

 

Die Verbindung zur Berichtspflicht 

Die praktische Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt voraus, dass 

der Aufsichtsrat über die erforderlichen Informationen verfügt. 

Hier kommt der Berichtspflicht über die Einhaltung der genos-

senschaftlichen Grundsätze besondere Bedeutung zu. 

Sie ist das Instrument, das es dem Aufsichtsrat ermöglichen soll, 

die Einhaltung des Förderauftrags überhaupt zu überprüfen. 

Wenn diese Berichterstattung ausbleibt oder nicht eingefordert 

wird, fehlt die Grundlage für die zentrale Kontrollfunktion. 
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Die Konsequenz 

Die Verbindung von § 1 und § 27 GenG führt zu einer klaren 

dogmatischen Struktur: 

• Der Vorstand leitet eigenverantwortlich. 

• Diese Leitung ist strikt an den Förderauftrag gebunden. 

• Der Aufsichtsrat überwacht die Einhaltung dieser Bin-

dung. 

Daraus ergibt sich: 

Die Sicherung des Förderauftrags ist die zentrale Aufgabe 

des Aufsichtsrats. 

Auch hier steht daher eine präzise Feststellung: 

Die erste Pflicht des Aufsichtsrats ist nicht die Kontrolle 

von Zahlen, sondern die Sicherung des Förderauftrags als 

rechtliche Grenze der Geschäftsführung. 

7. Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats 

Die Stellung des Aufsichtsrats als Pflichtorgan und der Förder-

auftrag als Maßstab der Genossenschaft führen zu einer zentra-

len Frage: 

Was genau umfasst die Überwachungspflicht des Auf-

sichtsrats? 

Die Antwort ergibt sich aus § 38 GenG – und aus seinem syste-

matischen Zusammenhang mit § 1 und § 27 GenG. 

Der gesetzliche Ausgangspunkt (§ 38 GenG) 

Nach § 38 GenG hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des 

Vorstands zu überwachen. 

Diese Formulierung ist bewusst offen gehalten. 

Sie beschreibt keine einzelnen Maßnahmen, sondern eine dau-

erhafte Organpflicht, die inhaltlich ausgefüllt werden muss. 

Überwachung ist dabei kein punktuelles Ereignis, sondern ein 

fortlaufender Prozess. 
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Die inhaltliche Ausfüllung der Überwachungspflicht 

Was Überwachung konkret bedeutet, erschließt sich nicht allein 

aus § 38 GenG. 

Erst im Zusammenhang mit den übrigen Vorschriften wird ihr 

tatsächlicher Inhalt deutlich: 

• § 27 GenG: eigenverantwortliche Leitung durch den Vor-

stand 

• § 1 GenG: Bindung dieser Leitung an den Förderauftrag 

Daraus ergibt sich: 

Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats ist die Kontrolle, 

ob der Vorstand seine eigenverantwortliche Leitung 

innerhalb der Grenzen des Förderauftrags ausübt. 

Damit erhält § 38 GenG seinen inhaltlichen Kern. 

Überwachung als Kontrolle der Grenze 

Die Aufgabe des Aufsichtsrats besteht nicht darin, einzelne Ent-

scheidungen nachzuvollziehen oder zu ersetzen. 

Sie besteht darin, die Grenze zu überwachen, innerhalb derer 

sich die Geschäftsführung bewegen darf. 

Diese Grenze wird durch den Förderauftrag gezogen. 

 

Der Aufsichtsrat muss daher insbesondere prüfen: 

• ob Entscheidungen dem Förderauftrag entsprechen, 

• ob sich strategische Entwicklungen innerhalb dieses Rah-

mens bewegen, 

• ob eine Abweichung oder Verschiebung erkennbar ist. 

Damit wird Überwachung zu einer Kontrolle der rechtlichen und 

inhaltlichen Grenzen der Geschäftsführung. 

Die erste und wichtigste Aufgabe 

Aus dieser Systematik ergibt sich eine klare Priorität: 
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Die Überwachung des Förderauftrags ist die erste und wich-

tigste Aufgabe des Aufsichtsrats. 

• Nicht die Kontrolle einzelner Zahlen, 

• nicht die Prüfung formaler Abläufe, 

• sondern die Sicherung der Zweckbindung der Genossen-

schaft. 

Denn: 

Wenn der Förderauftrag nicht eingehalten wird, verliert die Ge-

nossenschaft ihre rechtliche Grundlage. 

Keine Beschränkung auf formale Kontrolle 

In der Praxis wird die Überwachung häufig auf formale Aspekte 

reduziert: 

• Kenntnisnahme von Berichten, 

• Prüfung von Jahresabschlüssen, 

• Kontrolle einzelner Kennzahlen. 

Diese Elemente sind notwendig – aber sie reichen nicht aus. 

Sie erfassen vor allem die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung. 

Die eigentliche Aufgabe des Aufsichtsrats geht darüber hinaus. 

Er hat eine inhaltliche Kontrolle vorzunehmen. 

Die Pflicht zur eigenständigen Bewertung 

Der Aufsichtsrat darf sich nicht darauf beschränken, die Ein-

schätzungen des Vorstands zu übernehmen. 

Er ist verpflichtet, sich ein eigenes Urteil zu bilden. 

Das bedeutet: 

• Informationen müssen hinterfragt werden, 

• Annahmen müssen geprüft werden, 

• Alternativen müssen in Betracht gezogen werden. 
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Die Überwachung ist damit kein passiver Vorgang, sondern eine 

aktive Tätigkeit. 

Kontinuität der Überwachung 

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die zeitliche Dimension. 

Überwachung ist keine nachgelagerte Kontrolle, sondern eine 

laufende Aufgabe. 

Der Aufsichtsrat muss Entwicklungen frühzeitig erkennen und 

bewerten. 

Dies setzt voraus: 

• regelmäßige Befassung mit der Geschäftsführung, 

• kontinuierliche Informationsversorgung, 

• aktive Einbindung in die Überwachungsprozesse. 

Die Bedeutung der Informationsgrundlage 

Die Wahrnehmung der Überwachungspflicht ist nur möglich, 

wenn der Aufsichtsrat über ausreichende Informationen verfügt. 

Hier kommt den Berichtspflichten des Vorstands eine zentrale 

Rolle zu. 

Besonders hervorzuheben ist die Verpflichtung, über die Einhal-

tung der genossenschaftlichen Grundsätze zu berichten. 

Diese Berichte sind die Grundlage für die Beurteilung, ob der 

Förderauftrag eingehalten wird. 

Fehlen sie oder werden sie nicht eingefordert, wird die Überwa-

chungspflicht faktisch ausgehöhlt. 

Die Grenze der Delegation 

Die Überwachungspflicht ist eine originäre Aufgabe des Auf-

sichtsrats. Sie kann nicht delegiert werden. 

• Weder an den Vorstand, 

• noch an den Prüfungsverband, 

• noch an externe Berater. 
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Externe Prüfungen können unterstützen – sie ersetzen jedoch 

nicht die eigenständige Bewertung durch den Aufsichtsrat. 

Die rechtliche Qualität der Pflicht 

Die Überwachungspflicht ist keine unverbindliche Empfehlung. 

Sie ist eine rechtlich verbindliche Organpflicht. 

Ein Aufsichtsrat, der seine Überwachungsaufgabe nicht wahr-

nimmt, verletzt seine Pflichten. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn er erkennbare Risiken oder 

Abweichungen vom Förderauftrag nicht hinterfragt oder nicht re-

agiert. 

Die Konsequenz 

Die systematische Auslegung der §§ 1, 27 und 38 GenG führt zu 

einem klaren Ergebnis: 

• Der Vorstand leitet eigenverantwortlich. 

• Diese Leitung ist an den Förderauftrag gebunden. 

• Der Aufsichtsrat überwacht die Einhaltung dieser Bin-

dung. 

Damit ist die Überwachungspflicht eindeutig bestimmt. 

Zentrale Aussage: 

Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats besteht in erster Linie 

darin, sicherzustellen, dass der Vorstand die Genossenschaft 

nicht außerhalb des Förderauftrags führt. 
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8. Die Berichtspflichten des Vorstands 

Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats setzt eine zentrale 

Voraussetzung voraus: 

➢ Information 

Ohne ausreichende Informationen kann der Aufsichtsrat seine 

Aufgabe nicht erfüllen. Kontrolle ist nur möglich, wenn die Ge-

schäftsführung transparent gemacht wird. 

Damit kommt den Berichtspflichten des Vorstands eine grundle-

gende Bedeutung zu. 

Information als Grundlage der Überwachung 

Der Aufsichtsrat ist kein operatives Organ. Er ist darauf angewie-

sen, dass der Vorstand ihm die für die Überwachung erforderli-

chen Informationen zur Verfügung stellt. 

Diese Informationsversorgung ist keine freiwillige Leistung des 

Vorstands. 

Sie ist eine rechtliche Pflicht. 

Der Vorstand muss den Aufsichtsrat in die Lage versetzen, seine 

Überwachungsaufgabe sachgerecht wahrzunehmen. 

Inhalt der Berichtspflichten 

Die Berichtspflichten umfassen regelmäßig: 

• die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft, 

• die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 

• wesentliche Risiken und deren Entwicklung, 

• geplante strategische Maßnahmen. 

Diese Informationen sind notwendig, um die wirtschaftliche Si-

tuation der Genossenschaft zu beurteilen. 

Sie bilden jedoch nur einen Teil der erforderlichen Grundlage. 
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Die inhaltliche Dimension der Berichterstattung 

Die Aufgabe des Aufsichtsrats beschränkt sich – wie gezeigt – 

nicht auf die Kontrolle wirtschaftlicher Kennzahlen. 

Er hat insbesondere zu prüfen, ob die Geschäftsführung dem För-

derauftrag entspricht. 

Daraus folgt zwingend: 

Die Berichterstattung des Vorstands muss sich auch auf diesen 

Aspekt erstrecken. 

Der Vorstand hat nicht nur darzustellen, was geschieht, sondern 

auch, in welchem Verhältnis dieses Handeln zum Förder-

auftrag steht. 

Die systematische Lücke 

Genau an dieser Stelle zeigt sich in der Praxis eine auffällige Lü-

cke. 

Die Berichterstattung konzentriert sich regelmäßig auf: 

• Zahlen, 

• Entwicklungen, 

• Risiken. 

Die Frage, ob und wie diese Entwicklungen der Förderung der 

Mitglieder dienen, wird dagegen häufig nicht ausdrücklich behan-

delt. 

Damit entsteht eine Situation, in der der Aufsichtsrat zwar um-

fassend informiert ist – aber nicht über den entscheidenden 

Punkt. 

Berichte ohne Bezug zum Förderauftrag 

Diese Form der Berichterstattung hat eine strukturelle Schwä-

che. Sie liefert Daten – aber keinen Maßstab. 

Der Aufsichtsrat erhält Informationen über das Unternehmen, 

aber nicht über dessen Zweckbindung. 
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Damit fehlt die Grundlage für die zentrale Aufgabe der Überwa-

chung: 

die Prüfung, ob sich die Geschäftsführung innerhalb des 

Förderauftrags bewegt. 

Die Verantwortung des Vorstands 

Der Vorstand ist nicht nur für die Leitung der Genossenschaft 

verantwortlich. 

Er ist auch dafür verantwortlich, dass der Aufsichtsrat seine 

Überwachungsaufgabe erfüllen kann. 

• Dazu gehört insbesondere: 

• vollständige, 

• rechtzeitige, 

• und inhaltlich aussagekräftige Berichterstattung. 

Diese Berichterstattung muss alle Aspekte umfassen, die für die 

Beurteilung der Geschäftsführung relevant sind – einschließlich 

der Einhaltung des Förderauftrags. 

Die Pflicht zur Einordnung 

Eine bloße Darstellung von Zahlen und Maßnahmen reicht nicht 

aus. 

• Der Vorstand ist verpflichtet, seine Entscheidungen ein-

zuordnen: 

• Welche Ziele werden verfolgt? 

• Welche Auswirkungen haben diese Entscheidungen auf 

die Mitglieder? 

• Inwiefern dienen sie dem Förderauftrag? 

Ohne diese Einordnung bleibt die Berichterstattung unvollstän-

dig. 
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Die Rolle des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat darf sich nicht auf die Entgegennahme von Be-

richten beschränken. 

Er muss aktiv darauf hinwirken, dass die Berichterstattung voll-

ständig ist. 

Das bedeutet insbesondere: 

• Nachfragen stellen, 

• Ergänzungen verlangen, 

• unklare Zusammenhänge klären. 

Wenn der Aufsichtsrat Informationen nicht einfordert, die für 

seine Aufgabe wesentlich sind, kann er seine Überwachungs-

pflicht nicht erfüllen. 

Die entscheidende Vorbereitung auf das Folgende 

An diesem Punkt wird deutlich: 

Die Überwachung des Förderauftrags ist ohne entsprechende Be-

richterstattung nicht möglich. 

Damit stellt sich eine naheliegende Frage: 

Gibt es eine ausdrückliche Pflicht des Vorstands, über die Einhal-

tung der genossenschaftlichen Grundsätze zu berichten? 

Die Antwort lautet: Ja 

Und genau diese Pflicht ist von zentraler Bedeutung – 

wird aber in der Praxis häufig nicht beachtet. 

Die Konsequenz 

Die Berichtspflichten des Vorstands sind nicht nur ein formaler 

Bestandteil der Organbeziehungen. 

Sie sind die Grundlage der gesamten Überwachungsfunktion. 

Fehlt diese Grundlage oder ist sie unzureichend, verliert die Kon-

trolle ihre Wirkung. 
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Denn ohne vollständige und inhaltlich auf den Förderauftrag be-

zogene Berichterstattung ist eine wirksame Überwachung durch 

den Aufsichtsrat nicht möglich. 

9. Die besondere Berichtspflicht: 

Einhaltung der genossenschaftlichen Grundsätze (§ 17 Satzung) 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt: 

• Der Förderauftrag (§ 1 GenG) ist der Maßstab der Genos-

senschaft. 

• Der Vorstand leitet eigenverantwortlich (§ 27 GenG) – 

aber innerhalb dieses Maßstabs. 

• Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, diese Bindung zu über-

wachen (§ 38 GenG). 

Damit stellt sich eine entscheidende Frage: 

Wie kann der Aufsichtsrat diese Aufgabe überhaupt erfül-

len? 

Die Antwort findet sich nicht nur im Gesetz, sondern auch in den 

Satzungen der Genossenschaften selbst. 

Die Regelung in den Satzungen 

In den Mustersatzungen der Kreditgenossenschaften – und in 

vergleichbaren Regelungen anderer Genossenschaften – ist vor-

gesehen: 

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf 

Verlangen oder bei wichtigem Anlass über die Einhaltung der ge-

nossenschaftlichen Grundsätze zu unterrichten. 

Diese Regelung ist von erheblicher Bedeutung. 

Sie ist keine beiläufige Ergänzung, sondern ein zentrales In-

strument der Überwachung. 
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Der Inhalt der Berichtspflicht 

Die Berichtspflicht betrifft nicht nur wirtschaftliche Entwicklun-

gen oder Risiken. 

Sie betrifft ausdrücklich: die Einhaltung der genossenschaft-

lichen Grundsätze. 

Damit ist klar: 

Der Vorstand ist verpflichtet, dem Aufsichtsrat darzulegen, 

• ob und wie die Geschäftsführung dem Förderauftrag ent-

spricht, 

• in welcher Weise Entscheidungen den Mitgliedern dienen, 

• ob und wo Spannungen zwischen wirtschaftlichen Zielen 

und Förderauftrag bestehen. 

Diese Berichte sind die konkrete Ausgestaltung dessen, was sich 

bereits aus § 1 und § 27 GenG ergibt. 

Die Funktion der Regelung 

Die Satzungsregelung erfüllt eine klare Funktion: 

Sie übersetzt den abstrakten Förderauftrag in eine konkrete 

Berichtspflicht. 

Damit wird sichergestellt, dass der Aufsichtsrat nicht nur theo-

retisch, sondern praktisch in die Lage versetzt wird, seine Auf-

gabe wahrzunehmen. 

Ohne diese Berichte bleibt der Förderauftrag ein abstrakter Maß-

stab. 

Mit ihnen wird er überprüfbar. 

Die zwingende Verbindung zur Überwachungspflicht 

Die Bedeutung dieser Berichtspflicht wird erst im Zusammen-

hang mit der Überwachungspflicht des Aufsichtsrats vollständig 

deutlich. 

 



Vertrauen braucht Kontrolle 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

45 

 

Denn: 

Der Aufsichtsrat kann nur das überwachen, worüber er informiert 

wird. 

Die Berichtspflicht über die Einhaltung der genossenschaftlichen 

Grundsätze ist daher die unmittelbare Voraussetzung für die 

zentrale Kontrollaufgabe. 

Ohne sie ist eine wirksame Überwachung des Förderauftrags 

nicht möglich. 

Die praktische Realität 

Gerade vor diesem Hintergrund ist eine Beobachtung besonders 

bemerkenswert: 

In der Praxis erfolgt eine solche Berichterstattung häufig nicht – 

oder nicht in der gebotenen inhaltlichen Tiefe. 

Berichte konzentrieren sich überwiegend auf: 

• wirtschaftliche Kennzahlen, 

• Risikoberichte, 

• strategische Entwicklungen. 

Die Frage, ob diese Entwicklungen dem Förderauftrag entspre-

chen, wird dagegen vielfach nicht ausdrücklich behandelt. 

Die Folge: Eine strukturelle Leerstelle 

Wenn die Berichterstattung über die Einhaltung der genossen-

schaftlichen Grundsätze ausbleibt, entsteht eine strukturelle 

Leerstelle. 

Der Aufsichtsrat erhält Informationen über das Unternehmen, 

aber nicht über dessen Zweckbindung. 

Damit fehlt genau die Information, die für seine zentrale Aufgabe 

erforderlich ist. 

Die Überwachung wird dadurch auf formale Aspekte reduziert. 
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Die Rolle der Prüfungsverbände 

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: 

Die Einhaltung der genossenschaftlichen Grundsätze ist auch Ge-

genstand der Prüfung durch die Prüfungsverbände. 

In den Prüfungsberichten wird regelmäßig festgestellt, dass 

keine Erkenntnisse vorliegen, die auf eine Nichtbeachtung des 

Förderauftrags hindeuten. 

Diese Feststellung ersetzt jedoch nicht die Berichterstattung des 

Vorstands gegenüber dem Aufsichtsrat. 

Und sie entbindet den Aufsichtsrat nicht von seiner eigenen Ver-

antwortung. 

Die Gefahr der Verlagerung der Verantwortung 

In der Praxis lässt sich dennoch häufig beobachten, dass sich 

Aufsichtsräte auf die Feststellungen der Prüfungsverbände ver-

lassen. 

Damit verschiebt sich die Verantwortung: 

• von der internen Überwachung durch den Aufsichtsrat 

• hin zu einer externen Bewertung durch den Prüfungsver-

band 

Diese Entwicklung widerspricht der gesetzlichen Systematik. 

Die Überwachungspflicht ist eine originäre Aufgabe des Auf-

sichtsrats und kann nicht ersetzt werden. 

Die eigentliche Problematik 

Die Kombination aus fehlender Berichterstattung und Vertrauen 

auf externe Prüfungen führt zu einem strukturellen Problem: 

Der Förderauftrag wird formal bestätigt – 

aber nicht aktiv überprüft. 

Damit entsteht der Eindruck der Ordnungsmäßigkeit, ohne dass 

eine inhaltliche Kontrolle stattfindet. 
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Die rechtliche Bewertung 

Die in der Satzung vorgesehene Berichtspflicht ist verbindlich. 

Sie begründet eine klare Pflicht des Vorstands und korrespondie-

rend eine Erwartung an den Aufsichtsrat. 

Wenn diese Berichte nicht erfolgen oder nicht eingefordert wer-

den, liegt keine bloße organisatorische Unschärfe vor. 

Es handelt sich um eine Beeinträchtigung der Überwa-

chungsstruktur der Genossenschaft. 

Die Konsequenz für den Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat ist nicht nur Empfänger von Berichten. 

Er ist verpflichtet, die erforderlichen Informationen aktiv einzu-

fordern. 

Das gilt insbesondere für die Berichte über die Einhaltung der 

genossenschaftlichen Grundsätze. 

Unterbleibt dies, kann der Aufsichtsrat seine zentrale Aufgabe 

nicht erfüllen. 

Die zentrale Feststellung 

Die Regelung in § 17 der Satzung ist kein Randaspekt. 

Sie ist der praktische Schlüssel zur Umsetzung des Förderauf-

trags. 

Wenn der Vorstand nicht über die Einhaltung der genossen-

schaftlichen Grundsätze berichtet und der Aufsichtsrat diese Be-

richte nicht einfordert, wird der Förderauftrag faktisch der Kon-

trolle entzogen. 

10. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen – und die Re-

alität 

Die bisherigen Kapitel haben die Aufgaben des Aufsichtsrats aus 

dem Genossenschaftsgesetz und der Satzung hergeleitet. 

Doch damit ist die Betrachtung nicht abgeschlossen. 
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Für zahlreiche Genossenschaften – insbesondere Kreditgenos-

senschaften, aber auch andere Genossenschafte, die erlaubnis-

pflichtige Geschäfte nach dem KWG, ZAG, KAGB (Kapitalanlage-

gesetzbuch) oder VAG (Versicherungsaufsichtsgesetz) betreiben 

– gelten zusätzlich aufsichtsrechtliche Anforderungen. 

Diese Anforderungen konkretisieren und verschärfen die Rolle 

des Aufsichtsrats erheblich. 

Die Rolle der Aufsicht 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt 

Anforderungen an die Mitglieder von Aufsichtsorganen, die weit 

über eine bloß formale Funktion hinausgehen. 

Aufsichtsräte werden nicht als repräsentative Gremien verstan-

den, sondern als zentrale Kontrollinstanz. 

Damit bestätigt die Aufsicht das, was sich bereits aus dem Ge-

nossenschaftsgesetz ergibt – und führt es weiter. 

Sachkunde als zentrale Voraussetzung 

Ein Aufsichtsratsmitglied muss fachlich in der Lage sein, 

• die Geschäfte des Unternehmens zu verstehen, 

• deren Risiken zu beurteilen, 

• und die Geschäftsleitung angemessen zu überwachen. 

Das bedeutet: 

Der Aufsichtsrat soll nicht nur informiert werden, sondern die In-

formationen auch einordnen und bewerten können. 

Sachkunde ist damit keine formale Voraussetzung, sondern die 

Grundlage wirksamer Kontrolle. 

Die Reichweite der Sachkunde 

Diese Anforderung hat eine unmittelbare Konsequenz: 

Wer die Geschäfte verstehen und überwachen soll, muss auch 

den Maßstab kennen, an dem all diese Geschäfte zu messen sind. 
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Für die Genossenschaft ist dieser Maßstab eindeutig: 

der Förderauftrag. 

Daraus folgt: 

Sachkunde im Sinne der Aufsicht umfasst auch das Verständnis 

des Förderauftrags und seiner Bedeutung für die Geschäftsfüh-

rung. 

Ein Aufsichtsrat, der diesen Zusammenhang nicht erkennt oder 

nicht berücksichtigt, kann seine Aufgabe nicht vollständig erfül-

len. 

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

Neben der fachlichen Eignung verlangt die Aufsicht auch persön-

liche Zuverlässigkeit. 

Ein Aufsichtsratsmitglied muss Gewähr dafür bieten, dass es 

seine Tätigkeit sorgfältig und ordnungsgemäß ausübt. 

Diese Anforderung ist mehr als ein formales Kriterium. 

Sie beinhaltet die Erwartung, dass das Mandat aktiv wahrge-

nommen wird. 

Untätigkeit oder bloßes Mitlaufen stehen im Widerspruch zu die-

sem Verständnis. 

Unabhängigkeit als Voraussetzung wirksamer Kontrolle 

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Unabhängigkeit. 

Aufsichtsratsmitglieder müssen frei von Interessenkonflikten 

sein und ihre Kontrollfunktion unabhängig ausüben können. 

Das bedeutet insbesondere: 

• kritische Distanz zum Vorstand, 

• eigenständige Meinungsbildung, 

• keine wirtschaftliche oder persönliche Abhängigkeit. 
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Damit wird deutlich: 

Ein Aufsichtsrat, der Entscheidungen des Vorstands ungeprüft 

übernimmt, erfüllt diese Anforderungen nicht. 

Zeitliche Verfügbarkeit 

Die Aufsicht verlangt außerdem, dass Aufsichtsratsmitglieder 

ausreichend Zeit für ihre Tätigkeit aufbringen. 

Dies zeigt: 

Überwachung ist kein Nebenprodukt, sondern eine zeitinten-

sive Kernaufgabe. 

Wer die erforderliche Zeit nicht aufbringen kann, wird seiner 

Funktion nicht gerecht. 

Der entscheidende Punkt: Überwachungsfähigkeit 

Alle diese Anforderungen laufen auf einen zentralen Punkt hin-

aus: 

Der Aufsichtsrat muss in der Lage sein, die Geschäftsführung 

tatsächlich zu überwachen. 

Überwachung bedeutet dabei nicht: 

• Kenntnisnahme, 

• Zustimmung, 

• oder formale Begleitung. 

Überwachung bedeutet: 

• verstehen, 

• hinterfragen, 

• bewerten. 

 

  



Vertrauen braucht Kontrolle 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

51 

 

Die Verbindung zum Förderauftrag 

Hier schließt sich der Kreis zu den vorherigen Kapiteln. 

Wenn der Aufsichtsrat die Geschäftsführung überwachen soll, 

stellt sich zwingend die Frage:  

Woran sind die Geschäfte des Vorstands zu messen? 

Die Antwort ist eindeutig: am Förderauftrag. 

Daraus ergibt sich: 

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen bestätigen und verstär-

ken die Pflicht des Aufsichtsrats, die Einhaltung des Förderauf-

trags aktiv zu überwachen. 

Die Realität in vielen Genossenschaften 

Vor diesem Hintergrund wirkt die praktische Ausgestaltung der 

Aufsichtsratsarbeit in vielen Genossenschaften problematisch. 

Häufig zeigt sich: 

• Berichte ohne Bezug zum Förderauftrag, 

• fehlende systematische Befassung mit der Mitgliederför-

derung, 

• Vertrauen auf Prüfungsberichte der Verbände, 

• geringe inhaltliche Kontrolle strategischer Entscheidun-

gen. 

Damit entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit. 

Die Verlagerung der Verantwortung 

Besonders deutlich wird dieses Spannungsverhältnis dort, wo 

sich Aufsichtsräte auf externe Prüfungen verlassen. 

Die Verantwortung für die Beurteilung der Geschäftsführung wird 

faktisch auf den Prüfungsverband verlagert. 

Dies widerspricht nicht nur der gesetzlichen Systematik, sondern 

auch den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. 
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Denn: 

Die Aufsicht verlangt eine eigenständige Überwachungsleis-

tung des Aufsichtsrats. 

Die systemische Problematik 

Aus dieser Entwicklung ergibt sich ein strukturelles Problem: 

Die formalen Anforderungen an den Aufsichtsrat steigen, 

während die tatsächliche Wahrnehmung der Aufgaben häufig 

hinter diesen Anforderungen zurückbleibt. 

Dies führt zu einer Entkopplung: 

• zwischen gesetzlicher Aufgabe und gelebter Praxis, 

• zwischen aufsichtsrechtlichem Anspruch und tatsächli-

cher Kontrolle. 

Die Konsequenz 

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen lassen keinen Zweifel: 

Der Aufsichtsrat ist ein aktives Kontrollorgan. 

Er ist verpflichtet, die Geschäftsführung eigenständig zu beurtei-

len – und zwar anhand des maßgeblichen rechtlichen Rahmens. 

Für die Genossenschaft bedeutet das: anhand des Förderauf-

trags. 

Die Anforderungen der Aufsicht bestätigen nicht nur die Rolle des 

Aufsichtsrats, sie schließen eine rein formale Wahrnehmung des 

Mandats aus. 

Und weiter: 

Wer die Anforderungen ernst nimmt, kann sich weder auf den 

Vorstand noch auf den Prüfungsverband verlassen – sondern 

muss selbst überwachen. 
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11. Die Verantwortung des Aufsichtsrats 

Die bisherigen Ausführungen haben die Aufgaben des Aufsichts-

rats aus Gesetz, Satzung und aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen hergeleitet. 

Damit ist jedoch nur die äußere Struktur beschrieben. 

Denn hinter jeder Pflicht steht eine entscheidende Frage: 

Wer trägt die Verantwortung für ihre Erfüllung? 

Die Antwort ist eindeutig: der Aufsichtsrat selbst. 

Die Verantwortung als Organpflicht 

Der Aufsichtsrat ist kein beratendes Gremium. 

Er ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Organ mit klar definierten 

Aufgaben. Diese Aufgaben sind nicht unverbindlich. 

Sie begründen eine verbindliche Verantwortung für jedes 

einzelne Mitglied des Aufsichtsrats. 

Diese Verantwortung besteht unabhängig davon, 

• ob das Mandat ehrenamtlich ausgeübt wird, 

• wie groß die Genossenschaft ist, 

• oder wie komplex die Geschäftsstruktur erscheint. 

Das Gesetz unterscheidet nicht nach Umfang oder Schwierigkeit. 

Die persönliche Verantwortung der Aufsichtsratsmitglie-

der 

Die Verantwortung des Aufsichtsrats ist nicht abstrakt. Sie trifft 

jedes einzelne Mitglied. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist verpflich-

tet, an der Überwachung mitzuwirken und sich ein eigenes Urteil 

zu bilden. 

Dies bedeutet: 

• Teilnahme an Sitzungen reicht nicht aus, 

• Zustimmung zu Vorlagen genügt nicht, 

• Vertrauen ersetzt keine Prüfung. 
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Die Organverantwortung verlangt eine aktive Befassung mit 

der Geschäftsführung. 

Die inhaltliche Verantwortung 

Die Verantwortung des Aufsichtsrats beschränkt sich nicht auf 

formale Abläufe. 

Sie ist inhaltlich bestimmt. 

Wie gezeigt, besteht die zentrale Aufgabe darin, zu überwachen, 

dass der Vorstand die Genossenschaft innerhalb des Förderauf-

trags führt. 

Damit wird die Verantwortung konkret: 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich dafür, dass der gesetzliche 

Zweck der Genossenschaft gewahrt bleibt. 

Die Grenze der Entlastung durch Vertrauen 

In der Praxis spielt Vertrauen eine wichtige Rolle. 

Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ist ohne 

Vertrauen kaum möglich. 

Vertrauen hat jedoch eine klare Grenze:  Es darf die Überwa-

chung nicht ersetzen. 

Ein Aufsichtsrat, der sich auf Vertrauen zurückzieht, verzichtet 

auf seine zentrale Aufgabe. 

Die Rolle externer Prüfungen 

Ähnliches gilt für die Einbindung externer Prüfungen. 

Die Prüfung durch den Prüfungsverband ist ein wichtiger Be-

standteil des genossenschaftlichen Systems. Sie kann jedoch die 

Verantwortung des Aufsichtsrats nicht ersetzen. 

Der Aufsichtsrat darf sich nicht darauf beschränken, 

Prüfungsberichte zur Kenntnis zu nehmen, oder auf deren Ergeb-

nisse zu vertrauen. 

Er bleibt verpflichtet, sich ein eigenes Bild zu machen. 
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Die Gefahr der Verantwortungsverschiebung 

Gerade hier zeigt sich in der Praxis eine typische Entwicklung: 

Verantwortung wird verschoben. 

• zum Vorstand, 

• zum Prüfungsverband, 

• oder zu externen Beratern. 

Diese Verschiebung erfolgt oft nicht bewusst. 

Sie entsteht schleichend – aus Routine, aus Vertrauen, aus Kom-

plexität. Ihre Wirkung ist jedoch erheblich: 

Die eigentliche Verantwortung des Aufsichtsrats tritt in den Hin-

tergrund. 

Die Konsequenzen unterlassener Überwachung 

Wenn der Aufsichtsrat seine Aufgabe nicht wahrnimmt, bleibt 

dies nicht folgenlos. 

• Fehlentwicklungen werden nicht erkannt, 

• Abweichungen vom Förderauftrag bleiben unbemerkt, 

• und Entscheidungen werden nicht hinterfragt. 

Damit verliert die Überwachung ihre Funktion. 

Die Genossenschaft wird dann faktisch allein durch den Vorstand 

geprägt. 

Die besondere Verantwortung im genossenschaftlichen 

System 

Die Verantwortung des Aufsichtsrats ist in der Genossenschaft 

von besonderer Bedeutung. 

Denn die Genossenschaft kennt keine externe Eigentümerkon-

trolle im klassischen Sinne. 

Die Mitglieder sind regelmäßig nicht in der Lage, die Geschäfts-

führung im Detail zu überwachen. 

Damit kommt dem Aufsichtsrat eine Schlüsselrolle zu: 
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Er ist das Organ, das die Interessen der Mitglieder im laufenden 

Geschäft wahrnimmt. 

Die Verbindung zum Förderauftrag 

Diese Rolle lässt sich nur vor dem Hintergrund des Förderauf-

trags vollständig verstehen. 

Der Aufsichtsrat trägt Verantwortung dafür, 

dass die Genossenschaft ihrem gesetzlichen Zweck entspricht. 

Er ist damit nicht nur Kontrollorgan, sondern Garant der 

Zweckbindung. 

Die Verantwortung im Spannungsfeld der Praxis 

Die Anforderungen an den Aufsichtsrat stehen häufig im Span-

nungsfeld zur praktischen Realität: 

• zunehmende Komplexität der Geschäftstätigkeit, 

• begrenzte zeitliche Ressourcen, 

• starke Stellung des Vorstands, 

• institutionalisierte Prüfungsstrukturen. 

Diese Faktoren können die Wahrnehmung der Aufgaben er-

schweren. 

Sie ändern jedoch nichts an der Verantwortung. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die Verantwortung des Aufsichtsrats ist nicht delegierbar. 

Sie kann nicht übertragen, nicht reduziert und nicht ersetzt wer-

den. 

Der Aufsichtsrat trägt die Verantwortung dafür, dass die 

Genossenschaft ihrem Förderauftrag entspricht. 

Und weiter: 

Diese Verantwortung kann nicht auf den Vorstand, nicht auf den 

Prüfungsverband und nicht auf Dritte übertragen werden. 
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12. Handlungsempfehlungen für Aufsichtsräte 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, welche Aufgaben 

und welche Verantwortung der Aufsichtsrat trägt. 

Doch daraus ergibt sich eine entscheidende Anschlussfrage: 

Wie kann der Aufsichtsrat diese Verantwortung konkret 

wahrnehmen? 

Die folgenden Hinweise verstehen sich nicht als abschließender 

Katalog, sondern als praxisorientierte Orientierung für eine wirk-

same Aufsicht. 

Die Grundhaltung 

Am Anfang steht keine Methode, sondern eine Haltung. 

Wirksame Aufsicht setzt voraus: 

• Eigenständigkeit im Denken, 

• Bereitschaft zum Nachfragen, 

• und das Bewusstsein, Verantwortung zu tragen. 

Der Aufsichtsrat ist kein Begleitgremium, sondern Kontrollorgan. 

Diese Haltung ist die Grundlage aller weiteren Schritte. 

a) Den Maßstab klären: Der Förderauftrag 

Jede Überwachung setzt einen klaren Maßstab voraus. 

Der Aufsichtsrat sollte sich regelmäßig vergewissern: 

• Was bedeutet der Förderauftrag konkret für unsere Ge-

nossenschaft? 

• Woran lässt sich Mitgliederförderung tatsächlich erken-

nen? 

• Welche Ziele leiten sich daraus ab? 

Ohne diese Klärung bleibt jede Kontrolle unscharf. 

b) Berichterstattung gezielt erweitern 

Der Aufsichtsrat sollte darauf hinwirken, dass die Berichterstat-

tung des Vorstands den Förderauftrag ausdrücklich umfasst. 
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Konkrete Fragen können sein: 

• Wie tragen die aktuellen Maßnahmen zur Förderung der 

Mitglieder bei? 

• Welche konkreten Vorteile haben die Mitglieder aus den 

getroffenen Entscheidungen? 

• Gibt es Zielkonflikte zwischen Wirtschaftlichkeit und För-

derung? 

Damit wird der Förderauftrag zum festen Bestandteil der Bericht-

erstattung. 

c) Die Berichtspflicht aktiv einfordern (§ 17 Satzung) 

Die in der Satzung vorgesehene Berichtspflicht über die Einhal-

tung der genossenschaftlichen Grundsätze sollte aktiv genutzt 

werden. 

Der Aufsichtsrat kann: 

• regelmäßige Berichte ausdrücklich verlangen, 

• eine strukturierte Darstellung einfordern, 

• und die Berichte zum festen Bestandteil der Sitzungen 

machen. 

Diese Berichte sind kein Zusatz – sie sind die Grundlage der 

Überwachung. 

d) Die richtigen Fragen stellen 

Wirksame Aufsicht zeigt sich nicht in Zustimmung, sondern in 

Fragen. 

Beispiele: 

• Welche Alternativen wurden geprüft? 

• Warum wurde diese Entscheidung gewählt? 

• Welche Auswirkungen hat dies für die Mitglieder? 

• Wie wird der Erfolg dieser Maßnahme gemessen? 

Fragen sind kein Misstrauen – sie sind Teil der Verantwortung. 
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e) Strategische Entscheidungen besonders prüfen 

Gerade bei grundlegenden Entscheidungen sollte der Aufsichts-

rat besonders aufmerksam sein: 

• Fusionen, 

• größere Investitionen, 

• strukturelle Veränderungen. 

Hier ist zu prüfen: 

• Dienen diese Maßnahmen langfristig der Mitgliederförde-

rung? 

• Gibt es weniger einschneidende Alternativen? 

• Welche Auswirkungen ergeben sich für die Mitglieder-

struktur? 

f) Den Förderauftrag messbar machen 

Auch wenn Förderung nicht vollständig quantifizierbar ist, kann 

der Aufsichtsrat darauf hinwirken, dass sie konkretisiert wird. 

Mögliche Ansätze: 

• Darstellung konkreter Mitgliedervorteile, 

• Vergleich von Konditionen, 

• Entwicklung von Förderkennzahlen. 

Ziel ist nicht Perfektion, sondern Transparenz. 

g) Prüfungsberichte richtig einordnen 

Prüfungsberichte des Verbands sind eine wichtige Informations-

quelle. 

Sie sollten jedoch eingeordnet werden: 

• Was wird tatsächlich geprüft? 

• Welche Aussagen werden zum Förderauftrag getroffen – 

und welche nicht? 

• Wo bleiben Fragen offen? 

Der Aufsichtsrat sollte Prüfungsberichte als Grundlage nutzen – 

nicht als Ersatz eigener Prüfung. 
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h) Eigene Urteilsbildung sicherstellen 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats sollte sich ein eigenes Urteil bil-

den. 

Das bedeutet: 

• Unterlagen vorbereiten, 

• Inhalte verstehen, 

• Positionen hinterfragen. 

Die Verantwortung ist individuell – nicht nur kollektiv. 

i) Fortbildung und Austausch nutzen 

Die Anforderungen an Aufsichtsräte sind hoch. 

Deshalb ist es sinnvoll: 

• Schulungen wahrzunehmen, 

• sich über Entwicklungen zu informieren, 

• den Austausch mit anderen Aufsichtsräten zu suchen. 

Sachkunde ist keine einmalige Voraussetzung, sondern eine fort-

laufende Aufgabe. 

j) Zeit bewusst einplanen 

Wirksame Aufsicht braucht Zeit. 

Der Aufsichtsrat sollte sicherstellen, dass: 

• Sitzungen ausreichend vorbereitet werden, 

• komplexe Themen genügend Raum erhalten, 

• Entscheidungen nicht unter Zeitdruck getroffen werden. 

Zeit ist eine Voraussetzung für Qualität. 

k) Eine offene Diskussionskultur fördern 

Der Aufsichtsrat sollte ein Umfeld schaffen, in dem: 

• Fragen gestellt werden können, 

• unterschiedliche Meinungen geäußert werden, 

• kritische Punkte offen angesprochen werden. 

Eine funktionierende Aufsicht lebt vom Dialog. 
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l) Verantwortung bewusst wahrnehmen 

Am Ende laufen alle Empfehlungen auf einen Punkt hinaus: 

Der Aufsichtsrat muss seine Rolle aktiv annehmen. 

Das bedeutet: 

• nicht nur teilnehmen, sondern gestalten, 

• nicht nur zustimmen, sondern prüfen. 

Die zentrale Erkenntnis 

Wirksame Aufsicht entsteht nicht durch Strukturen allein. 

Sie entsteht durch Menschen, die ihre Aufgabe ernst nehmen. 

Gute Aufsichtsratstätigkeit beginnt dort, wo Aufsichtsräte bereit 

sind,  

• Fragen zu stellen,  

• Verantwortung zu übernehmen und  

• den Förderauftrag in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stel-

len. 

13. Das Schweigen der Prüfung 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt: 

• Der Förderauftrag ist der Maßstab der Genossenschaft. 

• Der Vorstand ist an diesen Maßstab gebunden. 

• Der Aufsichtsrat hat die Einhaltung zu überwachen. 

• Die Satzung verpflichtet zur Berichterstattung über die 

genossenschaftlichen Grundsätze. 

• Die Aufsicht verlangt eine aktive und sachkundige Kon-

trolle. 

Damit ist die Struktur des Systems klar. 

Doch gerade vor diesem Hintergrund stellt sich eine weitere, 

grundlegende Frage: 

Welche Rolle spielt die genossenschaftliche Prüfung in 

diesem Gefüge? 
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Die Funktion der Prüfung 

Die genossenschaftliche Pflichtprüfung hat im System der Ge-

nossenschaften eine zentrale Stellung. 

Sie dient insbesondere: 

• dem Schutz der Mitglieder, 

• der Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung, 

• und der Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Damit ist sie ein wesentliches Element der genossenschaftlichen 

Ordnung. 

Die Erwartung an die Prüfung 

Aus dieser Funktion ergibt sich eine klare Erwartung: 

Die Prüfung müsste auch erkennen und thematisieren, 

wenn sich die Geschäftsführung vom Förderauftrag entfernt. 

Denn:  Der Förderauftrag ist nicht nur ein Leitbild, sondern ge-

setzlicher Zweck der Genossenschaft. 

Die Praxis der Prüfung 

In der Praxis finden sich in Prüfungsberichten regelmäßig Fest-

stellungen wie: 

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten, dass der 

Förderauftrag nicht beachtet wird. 

Diese Aussagen sind formal korrekt. Sie beruhen auf den im Rah-

men der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. 

Gleichzeitig stellt sich die Frage: 

Was genau wird geprüft – und was nicht? 

Die Prüfung konzentriert sich typischerweise auf: 

• Ordnungsmäßigkeit, 

• wirtschaftliche Verhältnisse, 

• Risikosituation. 
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Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Mitgliederförderung 

steht demgegenüber häufig nicht im Mittelpunkt der Prüfung. 

Die Folge: Eine begrenzte Aussagekraft 

Damit entsteht eine strukturelle Besonderheit: 

Die Feststellung, dass keine Abweichung vom Förderauftrag er-

kennbar ist, bedeutet nicht zwingend, dass der Förderauftrag ak-

tiv und umfassend erfüllt wird. 

Sie bedeutet vielmehr: Dass im Rahmen der Prüfung keine ge-

genteiligen Erkenntnisse festgestellt wurden. 

Das Spannungsverhältnis 

Hier zeigt sich ein Spannungsverhältnis im System: 

• Der Förderauftrag ist zentraler Maßstab. 

• Die Überwachung dieses Maßstabs ist Aufgabe des Auf-

sichtsrats. 

• Die Prüfung bestätigt regelmäßig, dass keine Abweichung 

erkennbar ist. 

Gleichzeitig erfolgt jedoch häufig: 

• keine systematische Berichterstattung über die Mitglie-

derförderung, 

• keine vertiefte Befassung des Aufsichtsrats mit diesem 

Thema. 

Die Wirkung in der Praxis 

In dieser Konstellation entsteht eine besondere Wirkung: 

Die Feststellungen der Prüfung werden als Bestätigung verstan-

den, dass der Förderauftrag eingehalten wird. 

Dies kann dazu führen, dass eine weitergehende Auseinander-

setzung unterbleibt. 

Der Aufsichtsrat sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt – 

ohne dass eine eigene vertiefte Prüfung stattgefunden hat. 
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Die Gefahr der faktischen Entlastung 

Damit entsteht eine strukturelle Verschiebung: 

Die Verantwortung für die Beurteilung der Einhaltung des För-

derauftrags wird faktisch auf die Prüfung verlagert. 

Dies geschieht nicht ausdrücklich, sondern implizit. 

Die Folge ist: 

Der Aufsichtsrat tritt in seiner eigenen Kontrollfunktion zurück. 

Das Schweigen als Systemeffekt 

Das „Schweigen der Prüfung“ ist dabei kein bewusstes Unterlas-

sen. Es ist vielmehr das Ergebnis einer strukturellen Begren-

zung: 

Die Prüfung stellt fest, was überprüfbar ist. Der Förderauftrag 

bleibt jedoch häufig in seiner konkreten Ausprägung unbe-

stimmt. 

Damit entsteht kein offener Widerspruch – aber auch keine ak-

tive Thematisierung. 

Die systemische Konsequenz 

Aus dieser Konstellation ergibt sich eine weitreichende Konse-

quenz: 

Der Förderauftrag bleibt formal bestehen, wird aber praktisch 

nur eingeschränkt überprüft. 

Die Kontrolle erfolgt indirekt, nicht unmittelbar. 

Damit verliert der Förderauftrag an praktischer Durchsetzungs-

kraft. 

Die Rolle des Aufsichtsrats in diesem System 

Gerade vor diesem Hintergrund wird die Rolle des Aufsichtsrats 

noch einmal besonders deutlich. 
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Er ist das einzige Organ, das: 

• kontinuierlich mit der Geschäftsführung befasst ist, 

• die Entwicklung der Genossenschaft begleitet, 

• und den Förderauftrag aktiv überprüfen kann. 

Wenn der Aufsichtsrat diese Aufgabe nicht wahrnimmt, entsteht 

eine Lücke, die durch die Prüfung nicht geschlossen wird. 

Die zentrale Erkenntnis 

Das System der genossenschaftlichen Kontrolle ist auf ein Zu-

sammenspiel angelegt: 

• Vorstand 

• Aufsichtsrat 

• Prüfung 

Jedes Element hat eine eigene Funktion. 

Wenn ein Element seine Aufgabe nicht vollständig wahrnimmt, 

kann dies durch die anderen nicht vollständig kompensiert wer-

den. 

Die abschließende Feststellung 

Am Ende ergibt sich eine klare, aber bewusst nüchterne Erkennt-

nis:  

Die genossenschaftliche Prüfung kann die Einhaltung des Förder-

auftrags nicht ersetzen. 

Und weiter: 

Wo die Prüfung nicht vertieft nach der Mitgliederförderung fragt 

und der Aufsichtsrat diese Frage nicht selbst stellt, bleibt der 

Förderauftrag ohne wirksame Kontrolle. 
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14. Rechtliche Einordnung des Defizits 

Die bisherigen Ausführungen haben ein strukturelles Bild erge-

ben: 

• Der Förderauftrag bildet den gesetzlichen Maßstab der 

Genossenschaft. 

• Der Vorstand ist an diesen Maßstab gebunden. 

• Der Aufsichtsrat hat die Einhaltung zu überwachen. 

• Die Satzung verpflichtet zur Berichterstattung über die 

genossenschaftlichen Grundsätze. 

• Die genossenschaftliche Prüfung greift diesen Maßstab 

nur begrenzt auf. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die entscheidende Frage: 

Wie ist dieses Gefüge rechtlich zu bewerten? 

Das Defizit als rechtliches Problem 

Die dargestellten Entwicklungen sind nicht lediglich organisato-

rischer oder praktischer Natur. Sie betreffen den Kern der ge-

setzlichen Struktur der Genossenschaft. 

Wenn der Förderauftrag als zentraler Maßstab nicht aktiv über-

prüft wird, entsteht ein Defizit, das rechtlich relevant ist. 

Denn: 

Der Förderauftrag ist kein unverbindliches Leitbild, sondern ge-

setzlicher Zweck. 

Die Maßstabsebene: § 1 GenG 

§ 1 GenG bestimmt den Zweck der Genossenschaft. 

Diese Vorschrift hat grundlegenden Charakter. Sie wirkt nicht nur 

deklaratorisch, sondern normativ steuernd. 

Alle Organe der Genossenschaft sind an diesen Zweck gebunden. 

Ein Abweichen ist rechtlich nicht vorgesehen. 
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Die Handlungsebene: § 27 GenG 

§ 27 GenG überträgt die Leitung der Genossenschaft auf den 

Vorstand. 

Diese Leitung erfolgt eigenverantwortlich – aber nicht zweckfrei. 

Die eigenständige Entscheidungsbefugnis steht unter dem Vor-

behalt der Zweckbindung. 

Daraus folgt: Eine Geschäftsführung, die sich nicht am Förder-

auftrag orientiert, bewegt sich außerhalb des gesetzlichen Rah-

mens. 

Die Kontrollebene: § 38 GenG 

§ 38 GenG verpflichtet den Aufsichtsrat zur Überwachung der 

Geschäftsführung. 

Diese Pflicht ist nur dann vollständig erfüllt, wenn sie sich auf 

den maßgeblichen Zweck der Genossenschaft bezieht. 

Die Überwachung muss daher auch die Einhaltung des Förder-

auftrags umfassen. 

Eine Beschränkung auf formale oder wirtschaftliche Aspekte ge-

nügt nicht. 

Die Konkretisierung durch die Satzung 

Die Satzung konkretisiert diese Struktur, insbesondere durch die 

Berichtspflicht über die Einhaltung der genossenschaftlichen 

Grundsätze. 

Diese Regelung stellt sicher, dass der Aufsichtsrat die erforderli-

chen Informationen erhält. 

Wird diese Berichtspflicht nicht umgesetzt, fehlt ein zentrales 

Element der Kontrollstruktur. 

Die Rolle der Prüfung im rechtlichen Gefüge 

Die genossenschaftliche Prüfung ergänzt dieses System. Sie er-

setzt jedoch weder die Leitung durch den Vorstand noch die 

Überwachung durch den Aufsichtsrat. Ihre Funktion ist unter-

stützend, nicht substituierend. 
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Eine Verlagerung der Kontrollverantwortung auf die Prüfung ist 

rechtlich nicht vorgesehen. 

Das strukturelle Defizit 

Aus der Zusammenschau ergibt sich ein strukturelles Defizit: 

• Der gesetzliche Maßstab ist klar definiert. 

• Die organisatorischen Zuständigkeiten sind eindeutig ge-

regelt. 

• Die praktische Umsetzung bleibt jedoch teilweise hinter 

diesen Vorgaben zurück. 

Dieses Auseinanderfallen von Norm und Praxis ist rechtlich rele-

vant. 

Die Einordnung als Funktionsdefizit 

Das beschriebene Defizit lässt sich rechtlich als Funktionsdefi-

zit der genossenschaftlichen Kontrollstruktur einordnen. 

Die einzelnen Elemente des Systems bestehen fort. Ihre Funk-

tion wird jedoch nicht vollständig wahrgenommen. 

Dadurch wird die gesetzlich vorgesehene Kontrolle abge-

schwächt. 

Die Bedeutung für die Organverantwortung 

Dieses Funktionsdefizit wirkt sich unmittelbar auf die Organver-

antwortung aus. 

Der Vorstand bleibt an den Förderauftrag gebunden. 

Der Aufsichtsrat bleibt zur Überwachung verpflichtet. 

Diese Pflichten bestehen unabhängig davon, ob die praktische 

Umsetzung erschwert ist oder nicht. 

Keine Relativierung durch Systempraxis 

Die tatsächliche Praxis kann die gesetzlichen Anforderungen 

nicht relativieren. 

Auch eine verbreitete Handhabung ändert nichts an der rechtli-

chen Bewertung. 

Die gesetzlichen Vorgaben bleiben maßgeblich. 
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Die Konsequenz 

Die dargestellten Defizite führen nicht zu einer Änderung der 

Rechtslage. 

Sie führen vielmehr dazu, dass die bestehende Rechtslage nicht 

vollständig zur Wirkung kommt. 

Die zentrale Feststellung 

Am Ende ergibt sich daher eine klare rechtliche Einordnung: 

Das Defizit liegt nicht im Gesetz, sondern in der praktischen Um-

setzung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben. 

Und weiter: 

Die genossenschaftliche Ordnung stellt die notwendigen Instru-

mente bereit, ihre Wirksamkeit hängt jedoch von der tatsächli-

chen Wahrnehmung der Organpflichten ab. 

15. Informationsrechte des Aufsichtsrats 

Die Überwachungspflicht des Aufsichtsrats setzt voraus, dass er 

über die erforderlichen Informationen verfügt. 

Dies ist nicht nur eine praktische Notwendigkeit, sondern recht-

lich abgesichert. Der Aufsichtsrat ist nicht auf freiwillige Infor-

mationen des Vorstands angewiesen. 

Er verfügt über eigene, gesetzlich und satzungsmäßig verankerte 

Informationsrechte. 

Die Grundlage: Information als Voraussetzung der Kon-

trolle 

Überwachung ohne Information ist nicht möglich. 

Der Gesetzgeber trägt diesem Umstand Rechnung, indem er dem 

Aufsichtsrat umfassende Rechte zur Informationsbeschaffung 

einräumt. 

Diese Rechte sind nicht bloß unterstützend. Sie sind integraler 

Bestandteil der Überwachungsfunktion. 
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Auskunftsansprüche gegenüber dem Vorstand 

Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Auskunft über alle 

Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen. 

Dies umfasst insbesondere: 

• die wirtschaftliche Lage, 

• die Geschäftsentwicklung, 

• wesentliche Entscheidungen, 

• und strategische Planungen. 

Der Auskunftsanspruch ist nicht auf bestimmte Themen be-

schränkt. 

Er erstreckt sich auf alle Aspekte, die für die Beurteilung der Ge-

schäftsführung relevant sind. 

Einsichtsrechte in Unterlagen 

Neben dem Auskunftsanspruch hat der Aufsichtsrat das Recht, 

Einsicht in die Unterlagen der Genossenschaft zu nehmen. 

Dazu gehören insbesondere: 

• Geschäftsunterlagen, 

• Verträge, 

• Berichte, 

• und interne Auswertungen. 

Diese Einsichtsrechte ermöglichen eine eigenständige Prüfung 

der vom Vorstand bereitgestellten Informationen. 

Der Umfang der Informationsrechte 

Die Informationsrechte sind weit zu verstehen. 

Maßgeblich ist allein, ob die Information für die Wahrnehmung 

der Überwachungsaufgabe erforderlich ist. 

Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Information geeignet ist, 

die Beurteilung der Geschäftsführung zu beeinflussen. 

Damit besteht kein enger oder formal begrenzter Informations-

rahmen. 
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Die Verbindung zum Förderauftrag 

Die Reichweite der Informationsrechte bestimmt sich auch nach 

dem Maßstab der Überwachung. 

Da der Aufsichtsrat verpflichtet ist, die Einhaltung des Förderauf-

trags zu überwachen, erstrecken sich seine Informationsrechte 

auch auf diesen Bereich. 

Der Aufsichtsrat kann daher insbesondere verlangen: 

• Darstellungen zur Mitgliederförderung, 

• Analysen zur Wirkung von Maßnahmen auf die Mitglieder, 

• und Bewertungen von Zielkonflikten zwischen Wirtschaft-

lichkeit und Förderung. 

Kein Ermessen des Vorstands 

Die Informationsrechte des Aufsichtsrats stehen nicht im Ermes-

sen des Vorstands. 

Der Vorstand kann nicht frei entscheiden, welche Informationen 

er zur Verfügung stellt. 

Er ist verpflichtet, die angeforderten Informationen vollständig 

und wahrheitsgemäß zu erteilen. 

Durchsetzung der Informationsrechte 

Werden Informationen nicht oder nur unzureichend bereitge-

stellt, ist der Aufsichtsrat nicht rechtlos. 

Er kann: 

• auf vollständige Auskunft bestehen, 

• weitere Erläuterungen verlangen, 

• und die Behandlung des Themas in Sitzungen einfordern. 

In schwerwiegenden Fällen kommen auch weitergehende Maß-

nahmen in Betracht. 

Die praktische Bedeutung 

Die Informationsrechte sind kein theoretisches Instrument. 

Sie sind das zentrale Werkzeug des Aufsichtsrats. 
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Ihre Wirksamkeit hängt jedoch davon ab, ob sie tatsächlich ge-

nutzt werden. 

Ein Aufsichtsrat, der seine Informationsrechte nicht wahrnimmt, 

verzichtet faktisch auf einen wesentlichen Teil seiner Überwa-

chungsmöglichkeiten. 

Die Verbindung zur Verantwortung 

Die Informationsrechte stehen in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Verantwortung des Aufsichtsrats. 

Wer zur Überwachung verpflichtet ist, muss die zur Erfüllung die-

ser Aufgabe notwendigen Informationen einfordern. 

Das Unterlassen dieser Einforderung kann dazu führen, dass die 

Überwachung unzureichend bleibt. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die gesetzliche Struktur ist eindeutig: 

Der Aufsichtsrat hat nicht nur die Pflicht zur Überwachung, 

sondern auch die Mittel, diese Pflicht zu erfüllen. 

Am Ende dieses Kapitels steht daher eine klare Feststellung: 

Der Aufsichtsrat ist nicht informationslos – er muss die ihm zu-

stehenden Informationsrechte aktiv nutzen. 

16. Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten des Auf-

sichtsrats 

Die Informationsrechte des Aufsichtsrats bilden die Grundlage 

seiner Überwachungsfunktion. 

Sie allein genügen jedoch nicht. 

Überwachung erschöpft sich nicht im Wissen, sondern verlangt 

auch die Möglichkeit zur Einflussnahme. 

Der Aufsichtsrat ist daher nicht nur berechtigt, sich zu informie-

ren, sondern auch befugt, auf die Geschäftsführung einzuwirken. 
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Die Stellung des Aufsichtsrats im Gefüge der Genossen-

schaft 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft eigenverantwortlich. 

Diese Leitungsautonomie wird jedoch nicht schrankenlos ge-

währt. 

Sie wird durch die Überwachung und Mitwirkung des Aufsichts-

rats ergänzt und begrenzt. 

Damit entsteht ein ausgewogenes System: 

• eigenverantwortliche Leitung durch den Vorstand, 

• kontrollierende und mitwirkende Funktion des Aufsichts-

rats. 

Der Aufsichtsrat ist damit kein passiver Beobachter, sondern Teil 

der Steuerungsstruktur. 

Zustimmungsvorbehalte 

Ein wesentliches Instrument der Einflussnahme sind Zustim-

mungsvorbehalte. 

In vielen Genossenschaften sieht die Satzung oder Geschäfts-

ordnung vor, dass bestimmte Maßnahmen des Vorstands der Zu-

stimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

Typische Beispiele sind: 

• größere Investitionen, 

• außergewöhnliche Geschäfte, 

• strategische Grundsatzentscheidungen. 

Diese Zustimmungspflichten geben dem Aufsichtsrat die Mög-

lichkeit, wesentliche Entscheidungen aktiv mitzugestalten. 

Bedeutung der Zustimmung 

Die Zustimmung ist nicht als formaler Akt zu verstehen. 

Sie setzt eine inhaltliche Prüfung voraus. 
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Der Aufsichtsrat muss sich vor der Zustimmung ein eigenes Ur-

teil bilden und die Entscheidung des Vorstands bewerten. 

Eine Zustimmung ohne Prüfung widerspricht der Funktion des 

Instruments. 

Einfluss auf strategische Entscheidungen 

Der Aufsichtsrat ist insbesondere bei grundlegenden Weichen-

stellungen von Bedeutung. 

Dazu gehören etwa: 

• Fusionen oder Kooperationen, 

• grundlegende Veränderungen der Geschäftsstrategie, 

• Ausrichtung des Geschäftsmodells. 

Gerade in diesen Bereichen entscheidet sich, ob die Genossen-

schaft ihrem Förderauftrag treu bleibt. 

Der Aufsichtsrat hat hier die Aufgabe, diese Entscheidungen kri-

tisch zu begleiten und zu bewerten. 

Personalentscheidungen 

Ein besonders wirkungsvolles Instrument ist die Mitwirkung bei 

Personalentscheidungen. 

Der Aufsichtsrat ist meist für die Bestellung und Abberufung des 

Vorstands zuständig. 

Damit verfügt er über unmittelbaren Einfluss auf die Leitung der 

Genossenschaft. 

Diese Kompetenz ist von zentraler Bedeutung: 

Sie ermöglicht es dem Aufsichtsrat, auf Fehlentwicklungen zu re-

agieren und die Ausrichtung der Geschäftsführung zu beeinflus-

sen. 
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Grundsatzfragen der Geschäftspolitik 

Der Aufsichtsrat ist nicht auf Einzelentscheidungen beschränkt. 

Er kann sich auch mit Grundsatzfragen der Geschäftspolitik be-

fassen. 

Dazu gehört insbesondere: 

• die langfristige Ausrichtung der Genossenschaft, 

• die Gewichtung zwischen wirtschaftlichen Zielen und Mit-

gliederförderung, 

• die Definition strategischer Leitlinien. 

Hier zeigt sich die inhaltliche Tiefe der Aufsicht. 

Die Verbindung zum Förderauftrag 

Alle Mitwirkungs- und Einflussmöglichkeiten stehen unter einem 

gemeinsamen Maßstab: dem Förderauftrag. 

Der Aufsichtsrat hat seine Einflussmöglichkeiten so auszuüben, 

dass die Genossenschaft ihrem gesetzlichen Zweck entspricht. 

Das bedeutet: 

• Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn die Maßnahme mit 

dem Förderauftrag vereinbar ist, 

• Einfluss ist insbesondere dort auszuüben, wo diese Verein-

barkeit fraglich ist. 

Die Pflicht zur Nutzung der Einflussmöglichkeiten 

Die dargestellten Instrumente sind nicht nur Rechte, sondern zu-

gleich Ausdruck der Verantwortung. 

Ein Aufsichtsrat, der vorhandene Einflussmöglichkeiten nicht 

nutzt, verzichtet faktisch auf einen Teil seiner Funktion. 

Dies kann dazu führen, dass Fehlentwicklungen nicht korrigiert 

werden. 
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Grenzen der Einflussnahme 

Die Einflussmöglichkeiten des Aufsichtsrats haben Grenzen. 

Er ist nicht selbst zur Geschäftsführung berufen. 

Die operative Leitung verbleibt beim Vorstand. 

Der Aufsichtsrat darf diese Grenze nicht überschreiten. 

Seine Aufgabe ist Kontrolle und Einfluss – nicht eigene Ge-

schäftsführung. 

Die Balance zwischen Kontrolle und Leitung 

Die wirksame Ausübung der Aufsicht erfordert daher eine Ba-

lance: 

• ausreichende Distanz zur Geschäftsführung, 

• aber zugleich aktive Mitwirkung bei wesentlichen Ent-

scheidungen. 

Diese Balance ist anspruchsvoll, aber notwendig. 

Die Struktur der Genossenschaft ist eindeutig: 

Der Aufsichtsrat ist nicht machtlos. 

Er verfügt über umfassende Möglichkeiten, auf die Geschäftsfüh-

rung einzuwirken und Fehlentwicklungen zu korrigieren. 

Der Aufsichtsrat kann nicht nur überwachen – er kann auch Ein-

fluss nehmen. 

Und weiter: 

Wer über Einflussmöglichkeiten verfügt, trägt auch Verantwor-

tung für deren Nutzung. 
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18. Die Haftung des Aufsichtsrats 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt: 

• Der Aufsichtsrat ist zur Überwachung verpflichtet. 

• Er verfügt über umfassende Informationsrechte. 

• Er hat konkrete Einflussmöglichkeiten. 

Damit stellt sich eine zentrale Frage: 

Welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich, wenn der 

Aufsichtsrat diese Aufgaben nicht wahrnimmt? 

Die Haftung als Folge der Organpflicht 

Die Tätigkeit im Aufsichtsrat ist nicht nur mit Rechten, sondern 

auch mit Pflichten verbunden. 

Diese Pflichten sind rechtlich verbindlich. 

Wer sie verletzt, kann grundsätzlich für die daraus entstehenden 

Schäden verantwortlich sein. 

Die Haftung ist damit keine theoretische Möglichkeit, sondern die 

rechtliche Konsequenz der Organverantwortung. 

Pflichtverletzung durch Unterlassen 

Eine Haftung setzt nicht zwingend ein aktives Fehlverhalten vo-

raus. 

Sie kann auch durch Unterlassen entstehen. 

Dies ist für den Aufsichtsrat von besonderer Bedeutung. 

Denn seine zentrale Aufgabe besteht nicht im Handeln, sondern 

im Überwachen. 

Unterbleibt die erforderliche Überwachung, liegt darin eine 

Pflichtverletzung. 

Der Maßstab der Überwachung 

Der Maßstab für die Beurteilung der Pflichtverletzung ergibt sich 

aus den gesetzlichen Aufgaben des Aufsichtsrats. 
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Wie gezeigt, umfasst die Überwachungspflicht insbesondere: 

• die Kontrolle der Geschäftsführung, 

• die Einhaltung des gesetzlichen Rahmens, 

• und die Beachtung des Förderauftrags. 

Damit ist klar: 

Die Überwachung beschränkt sich nicht auf formale Aspekte. 

Sie betrifft auch die inhaltliche Ausrichtung der Genossenschaft. 

Der Förderauftrag als Haftungsmaßstab 

Der Förderauftrag bildet den zentralen Maßstab der Genossen-

schaft. 

Er ist daher auch Maßstab für die Überwachungspflicht. 

Daraus folgt: 

Wenn der Aufsichtsrat nicht prüft, ob die Geschäftsführung dem 

Förderauftrag entspricht, kann darin eine Pflichtverletzung lie-

gen.  Der Förderauftrag ist damit nicht nur Leitlinie, sondern 

auch haftungsrelevanter Prüfungsmaßstab. 

Zusammenhang von § 1, § 27 und § 38 GenG 

Die Haftung des Aufsichtsrats lässt sich systematisch aus dem 

Zusammenspiel der gesetzlichen Vorschriften herleiten: 

• § 1 GenG bestimmt den Zweck der Genossenschaft, 

• § 27 GenG bindet die Geschäftsführung an diesen Zweck, 

• § 38 GenG verpflichtet den Aufsichtsrat zur Überwa-

chung. 

Aus dieser Verbindung ergibt sich: 

Der Aufsichtsrat hat zu überwachen, dass der Vorstand die Ge-

nossenschaft im Rahmen des Förderauftrags führt. Unterbleibt 

diese Überwachung, kann dies haftungsrechtlich relevant sein. 



Vertrauen braucht Kontrolle 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

 

Die Bedeutung der Informationsrechte 

Die Haftung wird auch durch die bestehenden Informations-

rechte beeinflusst. 

Der Aufsichtsrat kann sich nicht darauf berufen, keine Kenntnis 

gehabt zu haben, wenn er es unterlassen hat, die ihm zustehen-

den Informationen einzuholen. 

Die Informationsrechte sind gerade dazu bestimmt, 

eine fundierte Überwachung zu ermöglichen. 

Wer sie nicht nutzt, kann sich auf fehlende Information nicht be-

rufen. 

Vertrauen als Entlastung? 

In der Praxis wird häufig auf Vertrauen in den Vorstand oder in 

externe Prüfungen verwiesen. 

Vertrauen kann die Zusammenarbeit erleichtern. Es ersetzt je-

doch nicht die gesetzlich geforderte Überwachung. 

Ein Aufsichtsrat kann sich daher nicht allein auf Vertrauen stüt-

zen, wenn objektiv Anlass zur Prüfung bestand. 

Die Rolle der Prüfungsberichte 

Auch die Prüfung durch den Prüfungsverband führt nicht auto-

matisch zu einer Entlastung. 

Prüfungsberichte können Hinweise geben und die Beurteilung 

unterstützen. Sie ersetzen jedoch nicht die eigenständige Prü-

fung durch den Aufsichtsrat. 

Eine vollständige Verlagerung der Verantwortung auf externe 

Stellen ist rechtlich nicht vorgesehen. 

Die Besonderheit des Ehrenamts 

Die Tätigkeit im Aufsichtsrat wird häufig ehrenamtlich ausgeübt. 

Dies ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Verantwortung. 
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Der Maßstab der Sorgfalt richtet sich nach der übernommenen 

Funktion – nicht nach der Vergütung. 

Das Ehrenamt rechtfertigt daher keine grundlegende Reduzie-

rung der Anforderungen. 

Die praktische Relevanz 

Die Haftung des Aufsichtsrats ist kein rein theoretisches Kon-

strukt. 

Sie gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn: 

• Fehlentwicklungen über längere Zeit unentdeckt bleiben, 

• wesentliche Entscheidungen nicht hinterfragt werden, 

• oder der Förderauftrag in den Hintergrund tritt. 

In solchen Fällen kann die Frage entstehen, 

ob der Aufsichtsrat seiner Überwachungspflicht ausreichend 

nachgekommen ist. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die Struktur ist eindeutig: 

Der Aufsichtsrat ist verpflichtet zu überwachen, 

und er verfügt über die Mittel, dies zu tun. 

Daraus folgt: 

Unterbleibt die Überwachung, kann dies rechtliche Konsequen-

zen haben. 

Am Ende steht daher eine bewusst klare und prägnante Feststel-

lung: 

Die Haftung des Aufsichtsrats beginnt nicht erst bei falschen Ent-

scheidungen, sondern bereits dort, wo notwendige Kontrolle un-

terbleibt. 

Und weiter: 

Wer nicht überwacht, obwohl er dazu verpflichtet und in der Lage 

ist, verlässt den Rahmen seiner Organpflicht. 
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19. Die Haftung des Vorstands 

Die bisherigen Ausführungen haben die Verantwortung des Auf-

sichtsrats in den Mittelpunkt gestellt. 

Dies darf jedoch nicht zu dem Eindruck führen, dass die Verant-

wortung für die Einhaltung des Förderauftrags allein beim Auf-

sichtsrat liegt. 

Die primäre Verantwortung trägt der Vorstand. 

Die Leitungsverantwortung des Vorstands 

Nach § 27 GenG leitet der Vorstand die Genossenschaft unter 

eigener Verantwortung. 

Diese Leitungsfunktion ist umfassend. Sie umfasst alle unterneh-

merischen Entscheidungen und die strategische Ausrichtung der 

Genossenschaft. Damit ist der Vorstand das zentrale Entschei-

dungsorgan. 

Die Bindung an den Förderauftrag 

Diese Leitungsbefugnis ist jedoch nicht zweckfrei. 

Wie bereits dargestellt, ist der Vorstand an den Förderauftrag 

gemäß § 1 GenG gebunden. Der Förderauftrag bildet die rechtli-

che Grundlage der gesamten Geschäftstätigkeit. 

Daraus folgt: Der Vorstand ist verpflichtet, die Genossenschaft 

so zu führen, dass die Förderung der Mitglieder im Mittelpunkt 

steht. 

Der Förderauftrag als Handlungsmaßstab 

Der Förderauftrag ist nicht nur ein Ziel, sondern Maßstab für jede 

Entscheidung. 

Der Vorstand hat bei allen Maßnahmen zu prüfen: 

• ob sie der Förderung der Mitglieder dienen, 

• ob sie mit diesem Zweck vereinbar sind, 



Georg Scheumann 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

82 

 

• und ob alternative Maßnahmen eine stärkere Förderung 

ermöglichen würden. 

Damit wird der Förderauftrag zum durchgehenden Entschei-

dungsmaßstab. 

Pflichtverletzungen durch Zweckabweichung 

Eine Pflichtverletzung kann vorliegen, wenn sich die Geschäfts-

führung vom Förderauftrag entfernt. 

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn: 

• wirtschaftliche Ziele den Förderauftrag verdrängen, 

• Entscheidungen primär an Wachstum oder Ergebnis aus-

gerichtet werden, 

• oder die Mitgliederförderung nicht mehr erkennbar im 

Mittelpunkt steht. 

In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob die Geschäftsführung 

noch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgt. 

Die Bedeutung der strategischen Ausrichtung 

Die Verantwortung des Vorstands zeigt sich besonders in der 

strategischen Ausrichtung der Genossenschaft. 

Langfristige Entscheidungen prägen die tatsächliche Umsetzung 

des Förderauftrags. 

Wenn sich die Strategie von der Mitgliederförderung entfernt, 

wirkt sich dies nachhaltig auf die gesamte Entwicklung der Ge-

nossenschaft aus. 

Die Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat 

Der Vorstand ist nicht nur zur Leitung verpflichtet, 

sondern auch zur Information des Aufsichtsrats. 

Dazu gehört insbesondere die Berichterstattung über die Einhal-

tung der genossenschaftlichen Grundsätze. 

Diese Pflicht ist von zentraler Bedeutung. 
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Denn sie ermöglicht erst die Überwachung durch den Aufsichts-

rat. 

Pflichtverletzungen im Bereich der Berichterstattung 

Eine Pflichtverletzung kann auch darin liegen, dass der Vorstand 

den Aufsichtsrat nicht ausreichend informiert. 

Dies gilt insbesondere dann, wenn: 

• wesentliche Zusammenhänge nicht dargestellt werden, 

• der Bezug zum Förderauftrag nicht hergestellt wird, 

• oder Berichte über die Einhaltung der genossenschaftli-

chen Grundsätze unterbleiben. 

In solchen Fällen wird die Überwachung erschwert oder unmög-

lich gemacht. 

Zusammenhang von Leitung und Kontrolle 

Die Verantwortung des Vorstands steht in engem Zusammen-

hang mit der Überwachung durch den Aufsichtsrat. 

Beide Funktionen greifen ineinander: 

• Der Vorstand führt die Genossenschaft im Rahmen des 

Förderauftrags. 

• Der Aufsichtsrat überwacht diese Führung. 

Wenn eine dieser Funktionen nicht ordnungsgemäß ausgeübt 

wird, gerät das System aus dem Gleichgewicht. 

Keine Entlastung durch fehlende Kontrolle 

Der Vorstand kann sich nicht darauf berufen, 

dass der Aufsichtsrat bestimmte Entwicklungen nicht bean-

standet hat. 

Die eigene Verantwortung bleibt bestehen. 

Die Einhaltung des Förderauftrags ist originäre Pflicht des Vor-

stands. 
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Die praktische Bedeutung 

Die Haftung des Vorstands gewinnt insbesondere dann an Be-

deutung, 

wenn sich die Genossenschaft in ihrer Ausrichtung verändert. 

Dies kann etwa der Fall sein bei: 

• strategischen Neuausrichtungen, 

• strukturellen Veränderungen, 

• oder wirtschaftlichen Krisensituationen. 

Gerade in solchen Phasen besteht die Gefahr, 

dass der Förderauftrag in den Hintergrund tritt. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die Verantwortung des Vorstands ist eindeutig: 

Er hat die Genossenschaft innerhalb des gesetzlichen Rahmens 

zu führen. 

Dieser Rahmen wird durch den Förderauftrag bestimmt. 

Der Vorstand ist nicht nur für den wirtschaftlichen Erfolg verant-

wortlich, sondern für die Einhaltung des Förderauftrags als recht-

liche Grundlage der Genossenschaft. 

Eine Geschäftsführung, die sich von diesem Maßstab löst, 

bewegt sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens. 

20. Systemische Konsequenzen des Defizits 

Die bisherigen Kapitel haben gezeigt: 

• Der Förderauftrag ist der gesetzliche Maßstab der Genos-

senschaft. 

• Der Vorstand ist an diesen Maßstab gebunden. 

• Der Aufsichtsrat hat die Einhaltung zu überwachen. 

• Beide Organe tragen hierfür eine eigenständige Verant-

wortung. 
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Zugleich wurde deutlich, dass die praktische Umsetzung dieser 

Struktur häufig hinter den gesetzlichen Vorgaben zurückbleibt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die entscheidende Frage: 

Welche Auswirkungen hat dieses Defizit auf das System 

der Genossenschaft insgesamt? 

Vom Einzelfall zur Struktur 

Die beschriebenen Defizite sind nicht auf einzelne Genossen-

schaften beschränkt. Sie lassen sich in unterschiedlichen Aus-

prägungen beobachten. 

Damit handelt es sich nicht lediglich um Einzelfälle, 

sondern um ein strukturelles Phänomen. 

Die faktische Verschiebung der Machtverhältnisse 

Ein zentrales Ergebnis dieses Defizits ist eine Verschiebung der 

Machtverhältnisse innerhalb der Genossenschaft. 

Wenn der Aufsichtsrat seine Überwachungsfunktion nicht aktiv 

wahrnimmt, verlagert sich die tatsächliche Steuerung auf den 

Vorstand. 

Die formale Struktur bleibt bestehen – die praktische Wirkung 

verändert sich. 

Der Vorstand wird faktisch zum dominierenden Organ. 

Die Entkopplung von Leitung und Zweck 

Mit dieser Entwicklung geht eine weitere Verschiebung einher: 

Die Leitung der Genossenschaft entfernt sich zunehmend von ih-

rem gesetzlichen Zweck. Der Förderauftrag bleibt formal beste-

hen, verliert jedoch an praktischer Steuerungswirkung. 

Es entsteht eine Entkopplung: 

• zwischen rechtlichem Auftrag und tatsächlicher Ge-

schäftspolitik, 

• zwischen Mitgliederinteressen und unternehmerischer 

Ausrichtung. 
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Die schleichende Veränderung der Genossenschaft 

Diese Entwicklung erfolgt nicht abrupt. 

Sie vollzieht sich schleichend: 

• durch routinierte Abläufe, 

• durch Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kennzah-

len, 

• durch Anpassung an Marktlogiken. 

Gerade diese schleichende Veränderung macht sie schwer er-

kennbar. 

Die Rolle der Kontrollstrukturen 

Die Kontrollstrukturen der Genossenschaft bleiben formal beste-

hen: 

• Aufsichtsrat, 

• Prüfungsverband, 

• gesetzliche Vorgaben. 

Ihre praktische Wirkung wird jedoch abgeschwächt, 

wenn sie nicht aktiv genutzt werden. 

Damit entsteht ein System, das nach außen funktionsfähig er-

scheint, intern jedoch an Steuerungskraft verliert. 

Die systemische Überlagerung der Leitungsautonomie 

In der Zusammenschau lässt sich die Entwicklung wie folgt be-

schreiben: 

Die gesetzlich vorgesehene Leitungsautonomie des Vorstands 

wird nicht mehr allein durch den Förderauftrag begrenzt,sondern 

faktisch durch andere Einflussfaktoren überlagert: 

• wirtschaftliche Zielgrößen, 

• systeminterne Strukturen, 

• institutionalisierte Abläufe. 
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Dies führt zu einer 

systemischen Überlagerung der gesetzlichen Leitungsau-

tonomie. 

Die faktische Aushöhlung des Förderauftrags 

Die beschriebenen Entwicklungen wirken sich unmittelbar auf 

den Förderauftrag aus. 

Dieser bleibt als rechtlicher Maßstab bestehen, wird jedoch in 

seiner praktischen Durchsetzung abgeschwächt. 

Es entsteht eine 

faktische Aushöhlung des Förderauftrags. 

Diese Aushöhlung erfolgt nicht durch formale Aufhebung, 

sondern durch fehlende Kontrolle und mangelnde Anwendung. 

Die Rolle der Prüfungsstrukturen 

Auch die Prüfungsstrukturen tragen zu dieser Entwicklung bei. 

Die Prüfung bestätigt regelmäßig die Ordnungsmäßigkeit, 

ohne den Förderauftrag in seiner konkreten Ausprägung umfas-

send zu hinterfragen. 

Dadurch entsteht eine zusätzliche Stabilisierung des bestehen-

den Systems. 

Die Wirkung auf die Mitglieder 

Die beschriebenen Entwicklungen bleiben für die Mitglieder häu-

fig unsichtbar. 

Die formalen Strukturen bestehen fort, die wirtschaftlichen Er-

gebnisse erscheinen stabil. 

Die tatsächliche Ausrichtung der Genossenschaft wird jedoch we-

niger transparent. 

Damit verlieren die Mitglieder an Einfluss auf die Entwicklung „ih-

rer“ Genossenschaft. 
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Die Gesamtwirkung 

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich ein klares Bild: 

Das System der Genossenschaft bleibt formal intakt, 

verändert sich jedoch in seiner praktischen Funktionsweise. 

Die gesetzlich vorgesehene Balance zwischen Leitung und Kon-

trolle verschiebt sich. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die beschriebenen Defizite führen nicht zu einem offenen Bruch 

mit dem Gesetz. 

Sie führen vielmehr zu einer schleichenden Veränderung inner-

halb des bestehenden Rahmens. 

Am Ende dieses Kapitels steht daher eine zugespitzte, aber sach-

liche Feststellung: 

Die Genossenschaft verändert sich nicht durch Gesetzesände-

rung, sondern durch die Art und Weise, wie ihre Organe ihre Auf-

gaben wahrnehmen. 

Wo Überwachung ausbleibt, entsteht kein rechtsfreier Raum,  

sondern ein Raum ohne wirksame Kontrolle. 
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TEIL III – DIE PRAKTISCHE REALITÄT 

Warum Aufsichtsräte in der Praxis oft scheitern 

Die bisherigen Kapitel haben die rechtliche Struktur der Genos-

senschaft und die Aufgaben ihrer Organe klar beschrieben. 

Die gesetzlichen Vorgaben sind eindeutig: 

• Der Vorstand ist an den Förderauftrag gebunden. 

• Der Aufsichtsrat hat diese Bindung zu überwachen. 

• Die notwendigen Informations- und Einflussrechte sind 

vorhanden. 

Damit stellt sich eine naheliegende Frage: 

Warum wird diese Struktur in der Praxis häufig nicht wirk-

sam? 

Die Antwort liegt nicht im Gesetz, sondern in der Realität der 

Aufsichtsratsarbeit. 

21. Die strukturelle Überlegenheit des Vorstands 

Die Genossenschaft ist organisatorisch so ausgestaltet, dass der 

Vorstand die laufende Geschäftsführung übernimmt. Diese Stel-

lung bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: den Infor-

mationsvorsprung. 

Der Informationsvorsprung 

Der Vorstand ist täglich mit den Geschäften der Genossenschaft 

befasst. 

Er kennt: 

• die internen Abläufe, 

• die wirtschaftlichen Zusammenhänge, 

• und die strategischen Überlegungen. 

Der Aufsichtsrat erhält demgegenüber nur die Informationen, die 

ihm zur Verfügung gestellt werden. 
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Damit entsteht von Beginn an ein Ungleichgewicht. 

Professionalisierung vs. Ehrenamt 

Dieses Ungleichgewicht wird durch einen weiteren Faktor ver-

stärkt: 

die unterschiedliche Professionalität. 

Der Vorstand ist in der Regel hauptamtlich tätig und fachlich spe-

zialisiert. 

Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit häufig nebenberuflich oder 

ehrenamtlich aus. 

Dies führt zu: 

• unterschiedlichen Zeitressourcen, 

• unterschiedlichen fachlichen Tiefen, 

• unterschiedlichen Erfahrungsniveaus. 

Die Folge: Abhängigkeit von der Darstellung 

Der Aufsichtsrat ist in hohem Maße auf die Darstellung des Vor-

stands angewiesen. 

Er bewertet nicht die Realität unmittelbar, sondern die vom Vor-

stand aufbereitete Darstellung dieser Realität. 

Dies kann zu einer strukturellen Abhängigkeit führen. 

Machtasymmetrie im System 

Aus Informationsvorsprung und Professionalisierung entsteht 

eine Machtasymmetrie. 

Der Vorstand verfügt über: 

• mehr Wissen, 

• mehr Zeit, 

• und mehr Einfluss auf die Darstellung von Sachverhalten. 

Der Aufsichtsrat steht dem mit begrenzten Ressourcen gegen-

über. 
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Die praktische Wirkung 

Diese Asymmetrie wirkt sich unmittelbar auf die Aufsicht aus: 

• Themen werden vom Vorstand gesetzt, 

• Informationen werden strukturiert vorgegeben, 

• Entscheidungsgrundlagen werden vorbereitet. 

Der Aufsichtsrat bewegt sich damit innerhalb eines Rahmens, 

der weitgehend durch den Vorstand definiert wird. 

Die Rolle der Routine 

Mit der Zeit verstärkt sich diese Struktur durch Routine. 

• Sitzungen folgen festen Abläufen, 

• Berichte werden regelmäßig vorgelegt,  

• Entscheidungen werden vorbereitet. 

Diese Routine kann dazu führen, dass grundlegende Fragen nicht 

mehr gestellt werden. 

Die Konsequenz 

Die strukturelle Überlegenheit des Vorstands führt nicht zwangs-

läufig zu Fehlentwicklungen. 

Sie schafft jedoch eine Ausgangssituation, in der wirksame Kon-

trolle besonders anspruchsvoll ist. 

Die genossenschaftliche Struktur geht von einem Gleichgewicht 

zwischen Leitung und Kontrolle aus. 

In der Praxis besteht jedoch häufig ein strukturelles Ungleichge-

wicht. 

Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand nicht auf Augenhöhe – 

sondern unter Bedingungen struktureller Unterlegenheit. 
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22. Die Kultur des Schweigens 

Die strukturelle Überlegenheit des Vorstands erklärt, warum Auf-

sicht schwierig ist. 

Sie erklärt jedoch noch nicht, warum Aufsicht häufig unter-

bleibt. 

Denn trotz aller Unterschiede in Information und Professionalität 

bleibt festzuhalten: 

• Der Aufsichtsrat hat Rechte.  

• Er hat Einflussmöglichkeiten. 

• Er hat Verantwortung. 

Warum werden diese Möglichkeiten in der Praxis dennoch oft 

nicht genutzt? 

Die Antwort liegt nicht allein in der Struktur, 

sondern in einer Kultur, die sich in vielen Aufsichtsräten entwi-

ckelt hat: einer Kultur des Schweigens. 

Warum nicht gefragt wird 

In vielen Sitzungen lässt sich ein ähnliches Muster beobachten: 

• Berichte werden vorgestellt, 

• Zahlen erläutert, 

• Entwicklungen dargestellt. 

Fragen werden gestellt – aber häufig nur zu Details. 

Die grundlegenden Fragen bleiben aus: 

• Dient diese Entwicklung den Mitgliedern? 

• Entspricht diese Strategie dem Förderauftrag? 

• Welche Alternativen wurden geprüft? 

Diese Fragen werden selten ausdrücklich formuliert. 

Die Rolle der Gruppendynamik 

Ein wesentlicher Faktor ist die Dynamik innerhalb des Gremiums. 
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Der Aufsichtsrat ist kein Einzelorgan, sondern ein Kollegialgre-

mium. 

In solchen Strukturen wirken typische Mechanismen: 

• Orientierung an der Mehrheit, 

• Zurückhaltung bei abweichenden Meinungen, 

• Anpassung an den vorherrschenden Ton. 

Wenn kritische Fragen nicht gestellt werden, entsteht schnell der 

Eindruck, dass sie auch nicht erforderlich sind. 

Die Angst vor Inkompetenz 

Ein weiterer, oft unterschätzter Faktor ist die persönliche Unsi-

cherheit. 

Viele Aufsichtsräte fragen sich: 

• Habe ich alle Zusammenhänge richtig verstanden? 

• Ist meine Frage berechtigt? 

• Wirke ich kompetent genug? 

Diese Unsicherheit kann dazu führen, dass Fragen zurückgehal-

ten werden. 

Nicht, weil sie unwichtig wären – sondern weil man sich ihrer 

nicht sicher ist. 

Die Wirkung von Routine 

Mit zunehmender Dauer der Tätigkeit entstehen feste Abläufe. 

• Sitzungen folgen einem bekannten Muster, 

• Berichte wiederholen sich in ähnlicher Form. 

Diese Routine schafft Vertrautheit – aber sie kann auch dazu füh-

ren, dass Inhalte weniger hinterfragt werden. 

Was regelmäßig geschieht, wird selten grundsätzlich überprüft. 

Das Vertrauen als Hemmschwelle 

Vertrauen spielt in vielen Gremien eine zentrale Rolle. 
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Ein funktionierendes Verhältnis zum Vorstand wird als wichtig 

angesehen. 

Kritische Fragen werden daher manchmal zurückgestellt, 

um dieses Verhältnis nicht zu belasten. 

Damit entsteht eine Verschiebung: 

Die Wahrung des guten Miteinanders tritt in den Vordergrund, 

die kritische Kontrolle in den Hintergrund. 

Die stille Erwartungshaltung 

In vielen Aufsichtsräten bildet sich unausgesprochen eine Erwar-

tung: 

Der Vorstand wird schon richtig handeln.  

Die Prüfung wird etwaige Probleme erkennen. 

Diese Erwartung reduziert den Impuls zur eigenen Prüfung. 

Das Schweigen als Selbstverstärkung 

Das Schweigen wirkt nicht nur punktuell, sondern verstärkt sich 

selbst. 

Wenn Fragen nicht gestellt werden: 

• entsteht kein Anlass zur Diskussion, 

• bleiben kritische Themen unsichtbar, 

• wird das bestehende Verhalten bestätigt. 

Das Schweigen wird zur Norm. 

Die Folge für die Überwachung 

Die Auswirkungen sind erheblich: 

Die Überwachung wird formal ausgeübt, aber inhaltlich abge-

schwächt. 

Der Aufsichtsrat nimmt seine Rolle wahr – 

aber nicht in der Tiefe, die erforderlich wäre. 
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Die Verbindung zum Förderauftrag 

Gerade der Förderauftrag ist von dieser Entwicklung besonders 

betroffen. 

Er ist: 

• abstrakt, 

• schwer messbar, 

• selten explizit Gegenstand der Berichterstattung. 

Damit ist er besonders anfällig dafür, nicht aktiv hinterfragt zu 

werden. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die Kultur des Schweigens entsteht nicht aus fehlendem Inte-

resse oder fehlendem Engagement. 

Sie entsteht aus einem Zusammenspiel von: 

• Struktur, 

• Unsicherheit, 

• Gewohnheit, 

• und sozialen Dynamiken. 

Daher ergibt sich eine bewusst einfache, aber wirkungsvolle 

Feststellung: 

Nicht, weil nichts zu fragen wäre, wird geschwiegen – sondern 

weil nicht gefragt wird, bleibt vieles ungeklärt. 

Doch die wirksame Arbeit eines Aufsichtsrates beginnt nicht mit 

Antworten, sondern mit der Bereitschaft, Fragen zu stellen. 

23. Der Mythos der Sachkunde 

Die Anforderungen an Aufsichtsräte sind in den letzten Jahren 

gestiegen. 

Insbesondere im Bereich der Finanzwirtschaft wird zunehmend 

Wert auf fachliche Eignung und Sachkunde gelegt. 
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Aufsichtsräte sollen: 

• wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, 

• Risiken erkennen, 

• und komplexe Sachverhalte beurteilen können. 

Diese Entwicklung ist nachvollziehbar und grundsätzlich sinnvoll. 

Gleichzeitig hat sich daraus in der Praxis eine Vorstellung entwi-

ckelt, die die tatsächliche Rolle des Aufsichtsrats nur unzu-

reichend abbildet: 

• der Glaube, dass Sachkunde allein wirksame Aufsicht ge-

währleistet. 

Sachkunde als Voraussetzung – nicht als Ersatz 

Sachkunde ist zweifellos eine wichtige Grundlage. Ohne ein Min-

destmaß an Verständnis lassen sich Informationen nicht einord-

nen. 

Sie ersetzt jedoch nicht die eigentliche Aufgabe des Aufsichts-

rats. 

Denn Überwachung ist nicht nur eine Frage des Wissens, 

sondern vor allem eine Frage der Fragestellung. 

Die Verlagerung auf Experten 

In vielen Gremien lässt sich beobachten, dass fachlich besonders 

versierte Mitglieder eine hervorgehobene Rolle einnehmen. An-

dere Mitglieder orientieren sich an deren Einschätzungen. 

Damit entsteht eine interne Arbeitsteilung: 

• Einige wenige analysieren, 

• die übrigen folgen. 

Diese Entwicklung ist nachvollziehbar, führt aber zu einer Ver-

schiebung der Verantwortung. 



Vertrauen braucht Kontrolle 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

97 

 

Die Gefahr der Delegation 

Die Überwachungspflicht ist nicht delegierbar. 

Auch innerhalb des Aufsichtsrats kann sie nicht auf einzelne Mit-

glieder übertragen werden. 

Jedes Mitglied bleibt verpflichtet, sich ein eigenes Urteil zu bil-

den. 

Wenn Entscheidungen im Wesentlichen auf die Einschätzung we-

niger Personen gestützt werden, verliert das Gremium an Breite 

und Unabhängigkeit. 

Die Rolle externer Expertise 

Neben interner Sachkunde spielt auch externe Expertise eine 

wichtige Rolle. 

Prüfungsverbände, Berater und Gutachter liefern wertvolle Infor-

mationen. 

Sie können jedoch die Verantwortung des Aufsichtsrats nicht 

übernehmen. 

Externe Einschätzungen müssen: 

• eingeordnet, 

• hinterfragt, 

• und bewertet werden. 

Sachkunde und Förderauftrag 

Ein besonders wichtiger Punkt wird dabei häufig übersehen: 

Sachkunde bezieht sich oft auf wirtschaftliche und finanzielle As-

pekte. Der Förderauftrag ist jedoch kein rein betriebswirtschaft-

liches Konzept. 

Er verlangt eine Bewertung: 

• der Mitgliederinteressen, 

• der Zweckbindung, 

• und der langfristigen Ausrichtung der Genossenschaft. 
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Diese Bewertung kann nicht allein durch fachliche Analyse er-

setzt werden. 

Die Illusion der Sicherheit 

Der Fokus auf Sachkunde kann eine trügerische Sicherheit er-

zeugen. 

Wenn komplexe Sachverhalte von Experten dargestellt werden, 

entsteht leicht der Eindruck, dass damit bereits eine ausrei-

chende Prüfung erfolgt ist. 

Diese Wahrnehmung kann dazu führen, dass grundlegende Fra-

gen nicht mehr gestellt werden. 

Die eigentliche Kompetenz des Aufsichtsrats 

Die zentrale Kompetenz des Aufsichtsrats liegt nicht in der De-

tailanalyse. 

Sie liegt in der Fähigkeit: 

• Zusammenhänge zu erkennen, 

• kritische Fragen zu stellen, 

• und Entscheidungen zu hinterfragen. 

Diese Kompetenz ist nicht auf wenige Mitglieder beschränkt. 

Sie ist Aufgabe des gesamten Gremiums! 

Die Verbindung zur Verantwortung 

Sachkunde unterstützt die Wahrnehmung der Verantwortung. 

Sie ersetzt sie jedoch nicht. 

Ein Aufsichtsrat kann sich nicht darauf berufen, 

dass bestimmte Themen von fachkundigen Personen oder exter-

nen Stellen beurteilt wurden. 

Die Verantwortung bleibt beim Gremium. 

Die Anforderungen an Sachkunde sind wichtig. Sie dürfen jedoch 

nicht missverstanden werden. 
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Wirksame Aufsicht erfordert nicht, alles im Detail zu wissen –

sondern das Wesentliche zu erkennen und die richtigen Fragen 

zu stellen. 

Sachkunde unterstützt die Aufsicht – sie ersetzt nicht die 

Verantwortung. 

24. Sitzungen ohne Wirkung 

Die Arbeit des Aufsichtsrats konzentriert sich in der Praxis auf 

die Sitzungen. Hier werden  

• Informationen vermittelt,  

• Entscheidungen vorbereitet und  

• Beschlüsse gefasst. 

Formal ist damit alles vorhanden, was für eine wirksame Aufsicht 

erforderlich erscheint. 

Und dennoch entsteht häufig der Eindruck: 

Die Sitzungen erfüllen ihre Funktion nur eingeschränkt. 

Der typische Ablauf 

In vielen Aufsichtsräten folgt die Sitzung einem festen Muster: 

• Bericht des Vorstands, 

• Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung, 

• Erläuterung einzelner Themen, 

• Beschlussfassung. 

Dieser Ablauf ist strukturiert und nachvollziehbar. 

Er vermittelt den Eindruck geordneter Arbeit. 

Die Dominanz der Berichterstattung 

Ein wesentlicher Teil der Sitzung wird durch die Berichte des Vor-

stands geprägt. 
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Der Vorstand stellt dar: 

• Zahlen und Entwicklungen, 

• strategische Überlegungen, 

• geplante Maßnahmen. 

Der Aufsichtsrat nimmt diese Berichte zur Kenntnis. 

Die Diskussion bleibt häufig auf ergänzende Fragen beschränkt. 

Zeitliche Schwerpunkte 

Die verfügbare Zeit wird überwiegend für die Darstellung von In-

formationen genutzt. 

Für vertiefte Diskussionen bleibt oft nur ein begrenzter Raum. 

Komplexe Themen werden in kurzer Zeit behandelt. 

Grundsatzfragen treten in den Hintergrund. 

Beschlüsse als formaler Abschluss 

Am Ende stehen Beschlüsse. Diese werden regelmäßig gefasst. 

Der Beschluss dokumentiert, dass eine Entscheidung getroffen 

wurde. 

Er sagt jedoch wenig darüber aus, wie intensiv die zugrunde lie-

gende Prüfung war. 

Die Rolle der Vorbereitung 

Ein wesentlicher Faktor für die Wirksamkeit von Sitzungen ist die 

Vorbereitung. 

In der Praxis erfolgt diese unterschiedlich intensiv. 

Teilweise werden Unterlagen: 

• nur überblicksartig gelesen, 

• kurzfristig zur Kenntnis genommen, 

• oder erst in der Sitzung selbst erfasst. 

Dies erschwert eine fundierte Diskussion. 
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Die Dynamik der Sitzung 

Während der Sitzung selbst entstehen weitere Effekte: 

• Zeitdruck, 

• Orientierung an der Agenda, 

• Zurückhaltung bei längeren Diskussionen. 

Beiträge werden oft kurz gehalten, Diskussionen nicht vertieft. 

Die Rolle des Vorsitzes 

Der Vorsitz des Aufsichtsrats hat erheblichen Einfluss auf den 

Verlauf der Sitzung. 

Er strukturiert: 

• die Reihenfolge der Themen, 

• die Dauer der Diskussion, 

• die Gewichtung einzelner Punkte. 

Eine starke Fokussierung auf Effizienz kann dazu führen, 

dass kritische Auseinandersetzungen verkürzt werden. 

Die Unsichtbarkeit des Förderauftrags 

Der Förderauftrag spielt in den Sitzungen häufig keine zentrale 

Rolle. 

Er wird: 

• selten ausdrücklich thematisiert, 

• nicht systematisch abgefragt, 

• und nicht als eigenständiger Prüfpunkt behandelt. 

Damit bleibt der zentrale Maßstab der Genossenschaft oft im Hin-

tergrund. 
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Die Wirkung auf die Aufsicht 

In der Gesamtschau entsteht ein Bild: 

Die Sitzung funktioniert organisatorisch, aber sie entfaltet nur 

begrenzte inhaltliche Wirkung. 

Die Überwachung erfolgt formal – aber nicht in der Tiefe, die 

erforderlich wäre. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die Qualität der Aufsicht entscheidet sich nicht daran, 

ob Sitzungen stattfinden. 

Sie entscheidet sich daran, wie diese Sitzungen genutzt werden. 

Eine Sitzung ersetzt keine Kontrolle – sie ist nur das Instrument 

dafür. 

Wo Sitzungen vor allem Informationen transportieren, 

aber nicht hinterfragen, bleibt Aufsicht ohne Wirkung. 

25. Der blinde Fleck – der Förderauftrag in der Praxis 

Die bisherigen Kapitel haben gezeigt: 

• Der Förderauftrag ist der gesetzliche Kern der Genossen-

schaft. 

• Der Vorstand ist an diesen Auftrag gebunden. 

• Der Aufsichtsrat hat seine Einhaltung zu überwachen. 

• Die Satzung verlangt eine Berichterstattung über die ge-

nossenschaftlichen Grundsätze. 

Damit ist die Bedeutung des Förderauftrags eindeutig bestimmt. 

Und dennoch zeigt sich in der Praxis ein auffälliges Bild: 

Der Förderauftrag ist allgegenwärtig – und zugleich kaum Ge-

genstand konkreter Auseinandersetzung. 
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Der Förderauftrag als Selbstverständlichkeit 

In nahezu jeder Genossenschaft wird der Förderauftrag als 

selbstverständlich angesehen. 

Er ist: 

• Teil der Satzung, 

• Bestandteil von Leitbildern, 

• und regelmäßig in öffentlichen Darstellungen präsent. 

Gerade diese Selbstverständlichkeit führt jedoch zu einer beson-

deren Wirkung: 

Was als selbstverständlich gilt, wird selten hinterfragt. 

Fehlende Operationalisierung 

Ein zentrales Problem liegt darin, dass der Förderauftrag häufig 

nicht konkretisiert wird. 

Es fehlt an klaren Antworten auf Fragen wie: 

• Woran lässt sich Mitgliederförderung konkret erkennen? 

• Welche Maßnahmen dienen nachweisbar diesem Zweck? 

• Wie wird die Wirkung auf die Mitglieder bewertet? 

Ohne solche Konkretisierung bleibt der Förderauftrag abstrakt. 

Die Rolle der Berichterstattung 

Die Satzung sieht regelmäßig vor, dass der Vorstand über die 

Einhaltung der genossenschaftlichen Grundsätze berichtet. 

In der Praxis findet eine solche Berichterstattung jedoch häufig 

nicht oder nur am Rande statt. 

Der Förderauftrag erscheint: 

• nicht als eigener Tagesordnungspunkt, 

• nicht als strukturierter Bericht, 

• und nicht als eigenständiger Prüfungsmaßstab. 

Damit fehlt eine zentrale Grundlage für die Überwachung. 
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Der Förderauftrag im Schatten der Zahlen 

In den Sitzungen des Aufsichtsrats dominieren wirtschaftliche 

Kennzahlen: 

• Erträge, 

• Kosten, 

• Risiken, 

• Entwicklungen. 

Diese Informationen sind wichtig und notwendig. 

Sie überlagern jedoch häufig den Blick auf den Förderauftrag. 

Die Frage, 

welchen konkreten Nutzen die Mitglieder aus der Geschäftstätig-

keit ziehen, tritt in den Hintergrund. 

Die fehlende Verknüpfung 

Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Verbindung zwischen: 

• wirtschaftlicher Entwicklung und 

• Mitgliederförderung. 

Zahlen werden dargestellt, ohne dass ihr Bezug zum Förderauf-

trag ausdrücklich hergestellt wird. 

Damit bleibt unklar, wie sich wirtschaftlicher Erfolg und Förder-

zweck zueinander verhalten. 

Der blinde Fleck 

Aus diesen Faktoren entsteht ein charakteristisches Phänomen: 

Der Förderauftrag ist vorhanden, aber er wird nicht aktiv be-

trachtet. 

Er wird weder systematisch abgefragt noch strukturiert über-

prüft. 

Damit wird er zum blinden Fleck der Aufsichtsratsarbeit. 
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Die Wirkung des blinden Flecks 

Ein blinder Fleck ist besonders problematisch, 

weil er nicht als solcher erkannt wird. 

Es entsteht der Eindruck, dass alle wesentlichen Themen behan-

delt werden. 

Tatsächlich bleibt jedoch der zentrale Maßstab unberücksichtigt. 

Die Verbindung zur Verantwortung 

Der blinde Fleck betrifft nicht nur die Praxis, 

sondern auch die Verantwortung des Aufsichtsrats. 

Wenn der Förderauftrag nicht aktiv überprüft wird, 

bleibt eine zentrale Pflicht unerfüllt. 

Dies geschieht nicht bewusst, sondern als Folge der dargestellten 

Strukturen und Gewohnheiten. 

Die Rolle der Prüfungsstrukturen 

Auch die Prüfungsstrukturen tragen dazu bei, 

dass der Förderauftrag nicht in den Mittelpunkt rückt. 

Wenn Prüfungen keine vertiefte Auseinandersetzung mit der Mit-

gliederförderung enthalten, entsteht kein zusätzlicher Impuls zur 

Befassung. 

Der bestehende Zustand stabilisiert sich. 

Die zentrale Erkenntnis 

Der Förderauftrag ist rechtlich klar definiert. 

Seine praktische Umsetzung bleibt jedoch häufig unkonkret. 

Der Förderauftrag ist nicht das Problem der Genossen-

schaft – sondern seine fehlende Anwendung. 

Was nicht konkretisiert, nicht berichtet und nicht hinterfragt 

wird, kann auch nicht wirksam überwacht werden. 
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26. Die Rolle der Prüfungsverbände in der Praxis 

Die genossenschaftliche Ordnung sieht neben Vorstand und Auf-

sichtsrat eine weitere zentrale Institution vor: den Prüfungsver-

band. 

Er nimmt im System eine besondere Stellung ein. 

Seine Aufgabe ist es, durch regelmäßige Prüfungen zur Siche-

rung der Ordnungsmäßigkeit und Stabilität der Genossenschaft 

beizutragen. 

Die Bedeutung der genossenschaftlichen Prüfung 

Die Pflichtprüfung ist ein wesentlicher Bestandteil des genossen-

schaftlichen Systems. 

Sie dient insbesondere: 

• dem Schutz der Mitglieder, 

• der Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse, 

• und der Beurteilung der Geschäftsführung. 

Damit stellt sie ein wichtiges Element der Kontrolle dar. 

Die Wahrnehmung in der Praxis 

In der praktischen Arbeit des Aufsichtsrats kommt den Prüfungs-

berichten häufig eine besondere Bedeutung zu. 

Sie werden als: 

• fachlich fundiert, 

• unabhängig, 

• und umfassend angesehen. 

Dies führt dazu, dass ihre Aussagen ein hohes Gewicht erhalten. 

Die Wirkung auf den Aufsichtsrat 

Die Einschätzungen des Prüfungsverbands können eine entlas-

tende Wirkung auf den Aufsichtsrat haben. 
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Wenn Prüfungsberichte keine wesentlichen Beanstandungen ent-

halten, entsteht leicht der Eindruck, dass die Geschäftsführung 

ordnungsgemäß erfolgt. 

Dies kann dazu führen, dass eine weitergehende eigene Prüfung 

durch den Aufsichtsrat unterbleibt. 

Die strukturelle Begrenzung der Prüfung 

Gleichzeitig ist die Prüfung in ihrem Umfang begrenzt. 

Sie konzentriert sich typischerweise auf: 

• Ordnungsmäßigkeit, 

• wirtschaftliche Lage, 

• Risikobewertung. 

Die konkrete Ausgestaltung der Mitgliederförderung steht dem-

gegenüber häufig nicht im Mittelpunkt. 

Der Förderauftrag im Prüfungsprozess 

Der Förderauftrag ist zwar rechtlich zentral, wird im Rahmen der 

Prüfung jedoch oft nicht in seiner konkreten Umsetzung vertieft 

behandelt. 

Feststellungen beschränken sich häufig darauf, dass keine An-

haltspunkte für eine Abweichung erkennbar sind. 

Diese Aussagen lassen jedoch offen, wie aktiv und wirksam der 

Förderauftrag umgesetzt wird. 

Die indirekte Steuerungswirkung 

Die Prüfung entfaltet dennoch eine erhebliche Wirkung. 

Durch die Auswahl der Prüfungsgegenstände und die Gewichtung 

bestimmter Themen werden indirekt Schwerpunkte gesetzt. 

Was geprüft wird, erhält Aufmerksamkeit. 

Was nicht vertieft geprüft wird, tritt in den Hintergrund. 
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Die Verbindung zur Aufsichtsratsarbeit 

Der Aufsichtsrat nutzt die Ergebnisse der Prüfung regelmäßig als 

Grundlage seiner Tätigkeit. Dies ist sachgerecht und sinnvoll. 

Problematisch wird es jedoch, wenn die Prüfung als Ersatz für 

die eigene Überwachung verstanden wird. 

Die Gefahr der Verantwortungsverschiebung 

In dieser Konstellation kann es zu einer Verschiebung der Ver-

antwortung kommen: 

• Der Vorstand führt, 

• der Prüfungsverband prüft, 

• der Aufsichtsrat nimmt zur Kenntnis. 

Damit verändert sich die ursprünglich vorgesehene Rollenvertei-

lung. 

Die aktive Überwachung tritt in den Hintergrund. 

Das Zusammenspiel im System 

Das genossenschaftliche System ist auf ein Zusammenspiel an-

gelegt: 

• Vorstand (Leitung), 

• Aufsichtsrat (Überwachung), 

• Prüfung (externe Kontrolle). 

Jedes Element hat eine eigene Funktion. 

Wenn ein Element seine Rolle verändert oder reduziert, 

wirkt sich dies auf das gesamte System aus. 

Die Stabilisierung bestehender Strukturen 

Die Praxis der Prüfung kann dazu beitragen, bestehende Struk-

turen zu stabilisieren. 

Wenn keine wesentlichen Beanstandungen festgestellt werden, 

entsteht ein Bild von Stabilität und Ordnung. 
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Dieses Bild kann dazu führen, dass grundlegende Fragen nicht 

gestellt werden. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die genossenschaftliche Prüfung ist ein wichtiger Bestandteil des 

Systems. 

Sie ersetzt jedoch nicht die Verantwortung des Aufsichtsrats. 

Die Prüfung kann Hinweise geben und Strukturen sichern – 

sie kann jedoch nicht die Aufgabe übernehmen, 

den Förderauftrag aktiv zu überprüfen. 

Und weiter: 

Wo die Prüfung nicht nach der Mitgliederförderung fragt 

und der Aufsichtsrat diese Frage nicht selbst stellt, 

bleibt der zentrale Maßstab der Genossenschaft unbeachtet. 
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TEIL IV – DER AUFSICHTSRAT ALS WIRKLICHES KON-

TROLLORGAN 

27. Der Perspektivwechsel 

Die bisherigen Ausführungen haben ein klares Bild ergeben: 

Die gesetzlichen Vorgaben sind eindeutig. 

Die Instrumente der Aufsicht sind vorhanden. Und dennoch 

bleibt ihre Wirkung in der Praxis häufig begrenzt. 

Damit stellt sich eine zentrale Frage: 

Was muss sich ändern, damit Aufsicht tatsächlich wirk-

sam wird? 

Die Antwort liegt nicht in neuen Regelungen, sondern in einem 

veränderten Verständnis der eigenen Rolle. 

Vom Vertrauen zur Verantwortung 

In vielen Aufsichtsräten ist die Zusammenarbeit mit dem Vor-

stand von Vertrauen geprägt. 

Dieses Vertrauen ist wichtig. 

Es darf jedoch nicht dazu führen, dass die Kontrolle in den Hin-

tergrund tritt. 

Wirksame Aufsicht erfordert einen Perspektivwechsel: 

• vom Vertrauen als Grundlage 

•  zur Verantwortung als Maßstab. 

Vertrauen kann die Zusammenarbeit tragen – 

Verantwortung muss die Kontrolle bestimmen. 

Vom Zuhören zum Hinterfragen 

In der Praxis beschränkt sich die Rolle des Aufsichtsrats häufig 

auf das Zuhören. 

• Berichte werden entgegengenommen,  

• Darstellungen nachvollzogen, 

• Ergebnisse zur Kenntnis genommen. 
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Ein wirksamer Aufsichtsrat geht einen Schritt weiter: 

Er hinterfragt. 

• Warum wurde diese Entscheidung getroffen? 

• Welche Alternativen wurden geprüft? 

• Welche Auswirkungen hat dies für die Mitglieder? 

Der Unterschied zwischen Zuhören und Hinterfragen 

bestimmt die Qualität der Aufsicht. 

Vom Ehrenamt zur Organpflicht 

Viele Aufsichtsräte verstehen ihre Tätigkeit in erster Linie als Eh-

renamt. Dieses Verständnis ist nachvollziehbar. 

Es greift jedoch zu kurz. 

Die Tätigkeit im Aufsichtsrat ist zugleich eine Organfunktion 

mit rechtlich verbindlichen Pflichten. 

Diese Perspektive verändert die eigene Rolle: 

• von freiwilligem Engagement 

• hin zu verantwortlicher Wahrnehmung einer gesetzlichen 

Aufgabe 

Vom Einzelurteil zur gemeinsamen Verantwortung 

Der Aufsichtsrat ist ein Kollegialorgan. 

Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Dies darf jedoch 

nicht dazu führen, dass die individuelle Verantwortung in den 

Hintergrund tritt. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied ist verpflichtet: 

• sich mit den Themen auseinanderzusetzen, 

• Fragen zu stellen, 

• und ein eigenes Urteil zu bilden. 

Gemeinsame Verantwortung entsteht nur, wenn individuelle Ver-

antwortung wahrgenommen wird. 
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Der Förderauftrag als Leitlinie 

Der Perspektivwechsel wird vollständig, 

wenn der Förderauftrag in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt 

wird. 

Er ist nicht ein Thema unter vielen, sondern der Maßstab für alle 

Entscheidungen. 

Ein Aufsichtsrat, der diesen Maßstab konsequent anlegt, 

• erkennt Zusammenhänge klarer, 

• stellt die richtigen Fragen, 

• und bewertet Entscheidungen zielgerichteter. 

Die Veränderung der Sitzungen 

Der Perspektivwechsel zeigt sich besonders in der Gestaltung der 

Sitzungen. Sitzungen werden dann wirksam, wenn sie: 

• nicht nur Informationen vermitteln, 

• sondern Diskussion ermöglichen, 

• und Bewertung einfordern. 

Der Fokus verschiebt sich: 

• von der Darstellungzur Auseinandersetzung. 

Die Rolle des Vorsitzes 

Der Vorsitz des Aufsichtsrats spielt eine Schlüsselrolle bei diesem 

Wandel. 

Er kann: 

• Diskussionen fördern, 

• kritische Fragen zulassen, 

• und die inhaltliche Tiefe der Sitzungen beeinflussen. 

Damit wird der Vorsitz zu einem zentralen Faktor wirksamer Auf-

sicht. 
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Der Umgang mit Unsicherheit 

Ein Perspektivwechsel erfordert auch den Umgang mit Unsicher-

heit. 

Nicht jede Frage ist sofort eindeutig beantwortbar. 

Nicht jeder Zusammenhang ist vollständig klar. 

Gerade in solchen Situationen ist es wichtig, Fragen zu stellen 

und Themen zu vertiefen. 

Unsicherheit ist kein Hindernis – sie ist ein Ausgangspunkt für 

bessere Entscheidungen. 

Die praktische Umsetzbarkeit 

Der beschriebene Perspektivwechsel erfordert keine grundlegen-

den strukturellen Änderungen. 

Er kann innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen erfol-

gen. 

Die notwendigen Instrumente sind vorhanden. 

Es geht darum, sie bewusst und konsequent zu nutzen. 

Die zentrale Erkenntnis 

Wirksame Aufsicht beginnt nicht mit neuen Regeln. 

Sie beginnt mit einem veränderten Verständnis der eigenen 

Rolle. 

Die Qualität der Aufsicht entscheidet sich nicht an den Struktu-

ren – sondern an der Haltung derjenigen, die sie ausüben. 

Wer seine Rolle als Verantwortung versteht, verändert die Auf-

sicht – ohne das System zu ändern. 

28. Die richtigen Fragen 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt: 

Wirksame Aufsicht entsteht nicht allein durch Wissen, 

sondern durch die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. 
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Fragen sind das zentrale Instrument des Aufsichtsrats. 

Sie entscheiden darüber, 

• ob Sachverhalte verstanden werden, 

• ob Entscheidungen hinterfragt werden, 

• und ob der Förderauftrag tatsächlich berücksichtigt wird. 

Warum Fragen entscheidend sind 

Der Aufsichtsrat trifft seine Entscheidungen auf Grundlage von 

Informationen. Diese Informationen werden in der Regel vom 

Vorstand bereitgestellt. 

Ohne gezielte Fragen bleibt der Aufsichtsrat innerhalb dieser 

Darstellung. 

Erst durch Fragen wird: 

• die Darstellung ergänzt, 

• die Perspektive erweitert, 

• und die Bewertung vertieft. 

Die Grundstruktur wirksamer Fragen 

Wirksame Fragen folgen keinem Zufall. Sie lassen sich bestimm-

ten Themenbereichen zuordnen. Eine strukturierte Herange-

hensweise hilft, die wesentlichen Aspekte abzudecken. 

a) Fragen zum Förderauftrag 

Der Förderauftrag ist der zentrale Maßstab. 

Daraus ergeben sich grundlegende Fragen: 

• Wie dient diese Maßnahme konkret den Mitgliedern? 

• Welche Vorteile entstehen für die Mitglieder? 

• Gibt es Zielkonflikte zwischen wirtschaftlichem Erfolg und 

Förderung? 

• Wie wird die Wirkung auf die Mitglieder gemessen? 

Diese Fragen bringen den Förderauftrag in die Praxis. 
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b) Fragen zu Entscheidungen 

Bei konkreten Entscheidungen ist zu klären: 

• Welche Alternativen wurden geprüft? 

• Warum wurde diese Lösung gewählt? 

• Welche Risiken sind damit verbunden? 

• Welche Auswirkungen ergeben sich langfristig? 

Diese Fragen verhindern vorschnelle Zustimmung. 

c) Fragen zur Strategie 

Strategische Entscheidungen prägen die Genossenschaft lang-

fristig. Daher ist zu fragen: 

• Entspricht die Strategie dem Förderauftrag? 

• Welche Mitgliedergruppen profitieren besonders? 

• Welche Gruppen werden möglicherweise benachteiligt? 

• Wie wird die Strategie überprüft und angepasst? 

d) Fragen zur Berichterstattung 

Die Qualität der Berichte bestimmt die Qualität der Aufsicht. 

Daher ist zu klären: 

• Sind alle relevanten Informationen enthalten? 

• Wird der Förderauftrag ausdrücklich berücksichtigt? 

• Welche Zusammenhänge werden nicht dargestellt? 

• Welche zusätzlichen Informationen sind erforderlich? 

e) Fragen zu Risiken 

Risiken betreffen nicht nur die wirtschaftliche Lage, 

sondern auch die Zweckbindung der Genossenschaft. 

Daher ist zu fragen: 

• Welche Risiken bestehen für die Mitgliederförderung? 

• Gibt es Entwicklungen, die den Förderauftrag gefährden? 

• Wie wird mit Zielkonflikten umgegangen? 
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f) Fragen zur Umsetzung 

Entscheidungen müssen umgesetzt werden. Daher ist zu klären: 

• Wie wird die Umsetzung konkret erfolgen? 

• Welche Ziele sind definiert? 

• Wie wird der Erfolg gemessen? 

• Wann erfolgt eine Überprüfung? 

Die Qualität der Frage 

Nicht jede Frage entfaltet die gleiche Wirkung. Entscheidend ist: 

• Offenheit statt Suggestion, 

• Klarheit statt Komplexität, 

• Zielgerichtetheit statt Allgemeinheit. 

Eine gute Frage führt nicht zu einer schnellen Antwort, 

sondern zu einer besseren Auseinandersetzung. 

Der richtige Zeitpunkt 

Fragen entfalten ihre Wirkung nur, 

wenn sie zum richtigen Zeitpunkt gestellt werden. 

• vor Entscheidungen, 

• während der Diskussion, 

• und auch nach der Umsetzung. 

Aufsicht ist ein fortlaufender Prozess. 

Der Mut zur Frage 

In der Praxis scheitert wirksame Aufsicht oft nicht an fehlendem 

Wissen, sondern an fehlendem Mut. 

Fragen zu stellen bedeutet: 

• Verantwortung zu übernehmen, 

• sich zu positionieren, 

• und gegebenenfalls Widerspruch zu äußern. 

Dieser Schritt ist nicht immer einfach – aber er ist notwendig. 
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Die Wirkung im Gremium 

Fragen wirken nicht nur inhaltlich, sondern auch auf die Dynamik 

des Gremiums. 

Sie: 

• öffnen Diskussionen, 

• fördern unterschiedliche Perspektiven, 

• und erhöhen die Qualität der Entscheidungen. 

Ein Aufsichtsrat, der Fragen stellt, verändert seine Arbeitsweise 

grundlegend. 

Die zentrale Erkenntnis 

Die Qualität der Aufsicht hängt nicht davon ab, 

wie viele Informationen vorliegen. 

Sie hängt davon ab, wie mit diesen Informationen umgegangen 

wird. 

Gute Aufsicht beginnt mit der richtigen Frage. 

Wer fragt, übernimmt Verantwortung – wer nicht fragt, überlässt 

Entscheidungen anderen. 

29. Effektive Aufsichtsratsarbeit 

Die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, ist ein zentraler 

Bestandteil wirksamer Aufsicht. 

Ihre Wirkung entfaltet sich jedoch nur dann, wenn sie in eine 

strukturierte Arbeitsweise eingebettet ist. 

Effektive Aufsichtsratsarbeit entsteht nicht zufällig. 

Sie ist das Ergebnis bewusster Organisation und konsequenter 

Umsetzung. 
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Die Bedeutung der Vorbereitung 

Die Qualität der Aufsicht beginnt vor der Sitzung. Eine sorgfältige 

Vorbereitung ermöglicht: 

• ein besseres Verständnis der Themen, 

• die Identifikation offener Fragen, 

• und eine zielgerichtete Diskussion. 

Dazu gehört insbesondere: 

• rechtzeitige Durchsicht der Unterlagen, 

• Markierung von Unklarheiten, 

• und Vorbereitung konkreter Fragen. 

Ohne Vorbereitung bleibt die Sitzung reaktiv. 

Struktur statt Informationsfülle 

In vielen Aufsichtsräten besteht eine hohe Informationsdichte. 

Zahlreiche Unterlagen und Berichte werden vorgelegt. Die Her-

ausforderung besteht darin, aus dieser Fülle die wesentlichen 

Punkte herauszufiltern.  Effektive Aufsicht konzentriert sich auf: 

• zentrale Themen, 

• wesentliche Risiken, 

• und strategische Entscheidungen. 

Nicht die Menge der Information entscheidet, sondern ihre Rele-

vanz. 

Die Gestaltung der Sitzungen 

Die Sitzung ist der zentrale Ort der Aufsicht. Ihre Wirksamkeit 

hängt wesentlich von ihrer Gestaltung ab. Wichtige Elemente 

sind: 

• klare Struktur der Tagesordnung, 

• ausreichende Zeit für wesentliche Themen, 

• gezielte Diskussion statt reiner Berichterstattung. 

Der Fokus sollte darauf liegen: nicht nur zu informieren, sondern 

zu prüfen und zu bewerten. 
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Priorisierung von Themen 

Nicht alle Themen sind gleich wichtig. 

Effektive Aufsicht erfordert eine klare Priorisierung. Besondere 

Aufmerksamkeit verdienen: 

• strategische Entscheidungen, 

• wesentliche Investitionen, 

• Entwicklungen mit langfristigen Auswirkungen. 

Routineberichte sollten nicht den Großteil der Zeit einnehmen. 

Der Förderauftrag als Prüfmaßstab 

Die Arbeitsweise des Aufsichtsrats gewinnt an Klarheit, 

wenn der Förderauftrag konsequent als Maßstab angewendet 

wird. 

Jedes wesentliche Thema sollte unter der Frage betrachtet wer-

den: 

• Welche Auswirkungen hat dies auf die Mitglieder? 

Diese Perspektive hilft, Prioritäten richtig zu setzen. 

Dokumentation und Nachverfolgung 

Wirksame Aufsicht endet nicht mit der Beschlussfassung. 

Entscheidend ist auch die Nachverfolgung: 

• Welche Maßnahmen wurden umgesetzt? 

• Wurden die gesetzten Ziele erreicht? 

• Welche Abweichungen sind entstanden? 

Eine systematische Nachverfolgung erhöht die Verbindlichkeit. 

Die Rolle des Gremiums 

Effektive Aufsicht ist eine gemeinsame Aufgabe. 

Sie lebt davon, dass sich alle Mitglieder einbringen. 
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Dazu gehört: 

• aktive Beteiligung an Diskussionen, 

• Offenheit für unterschiedliche Perspektiven, 

• und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 

Ein Gremium, das nur wenigen Stimmen Raum gibt, 

verliert an Qualität. 

Zusammenarbeit mit dem Vorstand 

Eine wirksame Aufsicht erfordert eine klare, aber konstruktive 

Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Wichtig ist: 

• transparente Kommunikation, 

• klare Erwartungen, 

• und gegenseitiger Respekt. 

Kritische Fragen sind kein Ausdruck von Misstrauen, 

sondern Bestandteil der Aufgabe. 

Kontinuität und Entwicklung 

Aufsicht ist kein punktuelles Ereignis, sondern ein fortlaufender 

Prozess. Die Arbeit des Aufsichtsrats sollte daher: 

• regelmäßig reflektiert, 

• bei Bedarf angepasst, 

• und kontinuierlich verbessert werden. 

Die zentrale Erkenntnis 

Effektive Aufsicht entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, 

sondern durch ein Zusammenspiel von Vorbereitung, Struktur 

und Haltung. 

Gute Aufsicht ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis systematischer 

Arbeit. 

Wer seine Arbeit strukturiert, schafft die Grundlage dafür, dass 

Kontrolle tatsächlich wirksam wird. 
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30. Der Umgang mit dem Vorstand 

Die Wirksamkeit der Aufsicht hängt nicht nur von Strukturen und 

Instrumenten ab. Sie wird maßgeblich durch die Beziehung zwi-

schen Aufsichtsrat und Vorstand geprägt. 

Diese Beziehung bewegt sich in einem Spannungsfeld: 

• Zusammenarbeit und Kontrolle, 

• Vertrauen und Distanz, 

• Unterstützung und kritische Begleitung. 

Die richtige Balance zu finden, ist eine der zentralen Herausfor-

derungen wirksamer Aufsicht. 

Die Grundlage: Rollenklärung 

Ein funktionierendes Verhältnis beginnt mit einer klaren Rollen-

verteilung. 

• Der Vorstand ist für die Leitung der Genossenschaft ver-

antwortlich. 

• Der Aufsichtsrat überwacht diese Leitung. 

Diese Rollen sind voneinander zu unterscheiden. Eine Vermi-

schung führt zu Unklarheit – und schwächt sowohl Leitung als 

auch Kontrolle. 

Vertrauen als Ausgangspunkt 

Eine Zusammenarbeit ohne Vertrauen ist kaum möglich. Ver-

trauen erleichtert: 

• den offenen Austausch, 

• die Weitergabe von Informationen, 

• und die gemeinsame Arbeit an Lösungen. 

Es bildet die Grundlage für eine funktionierende Beziehung. 
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Die Grenze des Vertrauens 

Vertrauen hat jedoch eine klare Grenze: 

Es darf die Kontrolle nicht ersetzen. 

Ein Aufsichtsrat, der sich ausschließlich auf Vertrauen stützt, 

verzichtet auf seine zentrale Aufgabe. 

Die notwendige Balance lautet daher: 

• Vertrauen in der Zusammenarbeit  

• Unabhängigkeit in der Kontrolle. 

Die Bedeutung von Distanz 

Wirksame Aufsicht erfordert eine gewisse Distanz. 

Diese Distanz bedeutet nicht Ablehnung, sondern Unabhängig-

keit im Urteil. 

Sie ermöglicht es dem Aufsichtsrat: 

• Entscheidungen objektiv zu bewerten, 

• kritische Fragen zu stellen, 

• und auch unbequeme Themen anzusprechen. 

Der Umgang mit kritischen Fragen 

Kritische Fragen sind ein notwendiger Bestandteil der Aufsicht. 

Ihre Wirkung hängt jedoch stark von ihrer Art und Weise ab. 

Wichtig ist: 

• sachliche Formulierung, 

• klare Zielrichtung, 

• und Respekt im Umgang. 

So können auch kritische Themen konstruktiv behandelt werden. 
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Konflikte als Teil der Aufsicht 

Konflikte lassen sich nicht immer vermeiden. 

Sie entstehen insbesondere dann, wenn unterschiedliche Ein-

schätzungen aufeinandertreffen. 

In solchen Situationen zeigt sich die Qualität der Zusammenar-

beit. 

Entscheidend ist: 

• Konflikte offen anzusprechen, 

• sie sachlich zu führen, 

• und auf eine Lösung hin auszurichten. 

Die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden 

Der Vorsitzende spielt eine zentrale Rolle in der Beziehung zum 

Vorstand. 

Er ist häufig erster Ansprechpartner und prägt den Austausch 

maßgeblich. 

Seine Aufgaben umfassen insbesondere: 

• die Abstimmung mit dem Vorstand, 

• die Vorbereitung von Sitzungen, 

• und die Moderation von Diskussionen. 

Damit kommt ihm eine Schlüsselstellung zu. 

Klare Erwartungen formulieren 

Eine wirksame Zusammenarbeit erfordert klare Erwartungen. 

Der Aufsichtsrat sollte deutlich machen: 

• welche Informationen benötigt werden, 

• welche Themen besonders relevant sind, 

• und welche Maßstäbe angelegt werden. 

Klare Erwartungen schaffen Orientierung. 
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Der Förderauftrag als gemeinsamer Maßstab 

Der Förderauftrag kann als verbindendes Element dienen. 

Er gibt beiden Organen eine gemeinsame Grundlage. 

Wenn Entscheidungen an diesem Maßstab ausgerichtet werden, 

entsteht Klarheit: 

• in der Bewertung von Maßnahmen, 

• in der Priorisierung von Themen, 

• und in der Zielsetzung. 

Die Beziehung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand entscheidet 

wesentlich über die Qualität der Aufsicht. 

Wirksame Aufsicht entsteht nicht gegen den Vorstand – 

sondern in einer klaren, unabhängigen und verantwortungsbe-

wussten Zusammenarbeit mit ihm. 

Nähe darf die Kontrolle nicht ersetzen – Distanz darf die Zusam-

menarbeit nicht verhindern. 
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TEIL V – DIE ZUKUNFT DER GENOSSENSCHAFT 

31. Der Aufsichtsrat als Hüter des Förderauftrags 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt: 

• Der Förderauftrag ist der gesetzliche Kern der Genossen-

schaft. 

• Der Vorstand ist an diesen Auftrag gebunden. 

• Der Aufsichtsrat hat seine Einhaltung zu überwachen. 

• Die notwendigen Instrumente stehen zur Verfügung. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die praktische Umsetzung die-

ser Struktur häufig hinter den gesetzlichen Vorgaben zurück-

bleibt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich eine grundlegende Frage: 

Welche Rolle kommt dem Aufsichtsrat für die Zukunft der 

Genossenschaft zu? 

Die zentrale Stellung des Aufsichtsrats 

Die Genossenschaft unterscheidet sich von anderen Unterneh-

mensformen. 

Sie kennt keine klassische Eigentümerkontrolle durch Kapitalge-

ber. 

Die Mitglieder sind Träger der Genossenschaft, nehmen jedoch 

die laufende Kontrolle regelmäßig nicht selbst wahr. 

Damit kommt dem Aufsichtsrat eine besondere Stellung zu: 

Er ist das Organ, das die Interessen der Mitglieder im laufenden 

Geschäft repräsentiert. 

  



Georg Scheumann 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

126 

 

Der Aufsichtsrat als Schutzinstanz 

In dieser Funktion wird der Aufsichtsrat zur Schutzinstanz. 

Er schützt: 

• die Interessen der Mitglieder, 

• die Zweckbindung der Genossenschaft, 

• und die Einhaltung des Förderauftrags. 

Diese Schutzfunktion ist kein Zusatz, 

sondern Kern seiner Aufgabe. 

Die Sicherung des Förderauftrags 

Der Förderauftrag bleibt nur dann wirksam, wenn er tatsächlich 

angewendet und überprüft wird. 

Der Aufsichtsrat ist das Organ, das diese Überprüfung kontinu-

ierlich leisten kann. 

Er ist damit: der Hüter des Förderauftrags in der Praxis. 

Die Verantwortung für die Ausrichtung 

Die langfristige Entwicklung der Genossenschaft wird wesentlich 

durch strategische Entscheidungen geprägt. 

Der Aufsichtsrat begleitet und bewertet diese Entscheidungen. 

Damit trägt er Verantwortung dafür, in welche Richtung sich die 

Genossenschaft entwickelt. 

Die Verhinderung von Fehlentwicklungen 

Eine aktive Aufsicht kann Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen. 

Dazu gehören insbesondere: 

• eine Verschiebung der Zielsetzung, 

• eine Abkopplung von den Mitgliederinteressen, 

• und eine einseitige Orientierung an wirtschaftlichen 

Kennzahlen. 

Der Aufsichtsrat kann hier korrigierend eingreifen. 
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Die Bedeutung für das Vertrauen der Mitglieder 

Das Vertrauen der Mitglieder in die Genossenschaft hängt nicht 

nur von wirtschaftlichen Ergebnissen ab. 

Es hängt auch davon ab, ob die Genossenschaft ihrem Zweck 

gerecht wird. 

Der Aufsichtsrat trägt dazu bei, dieses Vertrauen zu sichern. 

Die Zukunftsfähigkeit der Genossenschaft 

Die Genossenschaft ist als Rechtsform auf Dauer angelegt. 

Ihre Zukunftsfähigkeit hängt davon ab, dass ihre grundlegenden 

Prinzipien erhalten bleiben. 

Dazu gehört insbesondere der Förderauftrag. 

Der Aufsichtsrat spielt eine entscheidende Rolle dabei, 

diese Prinzipien zu sichern. 

Die Zukunft der Genossenschaft ist nicht allein eine Frage von 

Markt, Wettbewerb oder Regulierung. 

Sie ist auch eine Frage der gelebten Aufsicht. 

Der Aufsichtsrat ist nicht nur Kontrollorgan – er ist die Instanz, 

die darüber entscheidet, ob die Genossenschaft ihrem Zweck 

treu bleibt. 

Wo der Aufsichtsrat seine Rolle aktiv wahrnimmt, 

bleibt die Genossenschaft das, was sie sein soll. 

32. Vom Förderauftrag zur Realität 

Die Genossenschaft ist gesetzlich eindeutig definiert: 

Ihr Zweck ist die Förderung der Mitglieder. 

Dieser Förderauftrag bildet die Grundlage ihrer Existenz. 

Er ist  

• Maßstab für die Geschäftsführung,  

• Leitlinie für den Aufsichtsrat und  

• Orientierung für die gesamte Organisation. 
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Und dennoch zeigt die Praxis ein differenziertes Bild. 

Der Anspruch des Förderauftrags 

Der Förderauftrag ist in seiner rechtlichen Ausgestaltung klar. 

Er verlangt: 

• eine Ausrichtung der Geschäftstätigkeit an den Interes-

sen der Mitglieder, 

• eine erkennbare Förderung dieser Mitglieder, 

• und eine dauerhafte Bindung der Genossenschaft an die-

sen Zweck. 

Dieser Anspruch ist eindeutig formuliert und rechtlich verbind-

lich. 

Die Realität der Geschäftspraxis 

In der praktischen Umsetzung treten jedoch andere Faktoren 

stärker in den Vordergrund: 

• wirtschaftliche Kennzahlen, 

• Wachstum und Marktposition, 

• Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. 

Diese Faktoren sind für den Bestand der Genossenschaft notwen-

dig. 

Sie können jedoch dazu führen, dass der Förderauftrag nicht 

mehr im Mittelpunkt steht. 

Die Verschiebung der Prioritäten 

Die Praxis zeigt häufig eine Verschiebung: 

Der Förderauftrag bleibt bestehen, wird jedoch in der Priorität 

relativiert. 

Er tritt hinter andere Zielgrößen zurück, ohne dass dies aus-

drücklich so benannt wird. 
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Die fehlende Sichtbarkeit der Förderung 

Ein zentrales Problem liegt in der fehlenden Sichtbarkeit der Mit-

gliederförderung. 

Während wirtschaftliche Ergebnisse klar dargestellt werden, 

bleibt die Förderung häufig: 

• unkonkret, 

• nicht messbar, 

• und nicht systematisch berichtet. 

Damit wird sie in der Wahrnehmung weniger präsent. 

Die Rolle der Organisation 

Diese Entwicklung ist nicht allein auf einzelne Entscheidungen 

zurückzuführen. 

Sie ist Ausdruck organisatorischer Strukturen: 

• Berichtssysteme fokussieren auf Zahlen, 

• Steuerungsinstrumente orientieren sich an wirtschaftli-

chen Zielen, 

• Diskussionen konzentrieren sich auf betriebswirtschaftli-

che Aspekte. 

Der Förderauftrag wird dadurch strukturell in den Hintergrund 

gedrängt. 

Die Konsequenz für die Aufsicht 

Für den Aufsichtsrat entsteht daraus eine besondere Herausfor-

derung. 

Er muss: 

• den Förderauftrag aktiv in die Diskussion einbringen, 

• seine Bedeutung sichtbar machen, 

• und ihn als Maßstab konsequent anwenden. 

Ohne diese aktive Rolle bleibt die Lücke bestehen. 
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Die schleichende Entwicklung 

Die beschriebenen Veränderungen erfolgen nicht abrupt. 

Sie entwickeln sich schrittweise: 

• durch Gewöhnung an bestehende Abläufe, 

• durch Anpassung an äußere Anforderungen, 

• durch zunehmende Komplexität. 

Gerade diese schleichende Entwicklung macht sie schwer er-

kennbar. 

Die Gefahr der Selbstverständlichkeit 

Ein besonderes Risiko liegt in der Annahme, 

dass der Förderauftrag ohnehin erfüllt wird. 

Diese Selbstverständlichkeit führt dazu, dass eine aktive Über-

prüfung unterbleibt. 

Damit bleibt die tatsächliche Umsetzung ungeklärt. 

Zwischen rechtlichem Anspruch und praktischer Umsetzung be-

steht häufig eine Lücke. 

Diese Lücke ist nicht offensichtlich, aber sie ist wirksam. 

Der Förderauftrag ist rechtlich unbestritten – seine praktische 

Umsetzung ist es nicht. 

Die Zukunft der Genossenschaft entscheidet sich nicht daran, 

ob der Förderauftrag besteht – sondern daran,  ob er tatsächlich 

gelebt wird. 

33. Reformbedarf und Perspektiven 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt: 

• Die rechtliche Struktur der Genossenschaft ist klar. 

• Die Aufgaben der Organe sind eindeutig definiert. 

• Die notwendigen Instrumente sind vorhanden. 

Und dennoch bleibt die praktische Umsetzung häufig hinter die-

sen Vorgaben zurück. 
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die entscheidende Frage: 

Besteht ein Bedarf für Veränderungen – und wenn ja, wo? 

Kein Defizit des Gesetzes 

Die Analyse zeigt zunächst: 

Das Defizit liegt nicht im gesetzlichen Rahmen. 

Das Genossenschaftsgesetz enthält: 

• einen klar definierten Förderauftrag, 

• eine eindeutige Aufgabenverteilung, 

• und eine funktionierende Grundstruktur. 

Die wesentlichen Elemente sind vorhanden. 

Das Defizit in der Anwendung 

Die Schwächen zeigen sich in der praktischen Umsetzung: 

• unzureichende Befassung mit dem Förderauftrag, 

• begrenzte Nutzung von Informations- und Einflussrech-

ten, 

• und eine teilweise reduzierte Überwachungsintensität. 

Damit liegt das Problem weniger in der Norm, sondern in ihrer 

Anwendung. 

Stärkung des Aufsichtsrats 

Ein zentraler Ansatzpunkt liegt in der Stärkung des Aufsichtsrats. 

Dies betrifft insbesondere: 

• das Bewusstsein für die eigene Verantwortung, 

• die konsequente Nutzung vorhandener Rechte, 

• und die aktive Einbindung des Förderauftrags in die Ar-

beit. 

Eine wirksame Aufsicht erfordert keine neuen Kompetenzen, 

sondern deren konsequente Nutzung. 
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Konkretisierung des Förderauftrags 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die stärkere Konkretisierung des 

Förderauftrags in der Praxis. 

Dazu gehört: 

• die Entwicklung klarer Kriterien für Mitgliederförderung, 

• die systematische Darstellung ihrer Umsetzung, 

• und die regelmäßige Befassung im Aufsichtsrat. 

Damit wird der Förderauftrag greifbar und überprüfbar. 

Verbindlichere Berichterstattung 

Die bestehende Berichtspflicht über die Einhaltung der genos-

senschaftlichen Grundsätze kann gestärkt werden. 

Mögliche Ansätze sind: 

• strukturierte Berichte als fester Bestandteil der Sitzun-

gen, 

• klare inhaltliche Anforderungen, 

• und eine regelmäßige Bewertung durch den Aufsichtsrat. 

Rolle der Prüfungsverbände 

Auch die Prüfungsverbände können zur Weiterentwicklung bei-

tragen. 

Dies könnte insbesondere erfolgen durch: 

• stärkere Einbindung des Förderauftrags in die Prüfung, 

• differenziertere Aussagen zur Mitgliederförderung, 

• und eine intensivere Auseinandersetzung mit deren Um-

setzung. 

Damit würde die Prüfung ihre unterstützende Funktion erwei-

tern. 
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Anforderungen an die Aufsicht 

Im Bereich der aufsichtsrechtlichen Anforderungen besteht die 

Möglichkeit, 

die Bedeutung der genossenschaftlichen Besonderheiten stärker 

zu berücksichtigen. 

Dazu gehört: 

• die Einbindung des Förderauftrags in die Beurteilung der 

Aufsichtsratsarbeit, 

• und die Berücksichtigung dieses Maßstabs bei Qualifikati-

onsanforderungen. 

Die Rolle der Mitglieder 

Auch die Mitglieder selbst tragen Verantwortung. 

Sie wählen den Aufsichtsrat und bestimmen damit indirekt die 

Qualität der Kontrolle. 

Eine stärkere Sensibilisierung der Mitglieder kann dazu beitra-

gen, die Bedeutung der Aufsicht zu erhöhen. 

Die Grenzen von Reformen 

Nicht alle Veränderungen lassen sich durch formale Reformen er-

reichen. Viele der dargestellten Defizite sind: 

• strukturell, 

• kulturell, 

• und verhaltensbedingt. 

Sie erfordern daher nicht nur neue Regelungen, 

sondern ein verändertes Verständnis der Rollen. 

Die Perspektive für die Zukunft 

Die Genossenschaft verfügt über eine stabile rechtliche Grund-

lage. 

Ihre Zukunft hängt maßgeblich davon ab, wie diese Grundlage 

in der Praxis gelebt wird. 
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Dabei kommt dem Aufsichtsrat eine zentrale Rolle zu. 

Die Weiterentwicklung der Genossenschaft erfordert keine 

grundlegende Neugestaltung des Systems. 

Sie erfordert eine konsequente Anwendung seiner Prinzipien. 

Die Genossenschaft muss nicht neu erfunden werden – sie muss 

ernst genommen werden. 

Die Zukunft liegt nicht in neuen Strukturen, sondern in der kon-

sequenten Anwendung der bestehenden. 

34 Schlusswort 

Die Genossenschaft ist eine besondere Rechtsform. 

Sie ist nicht allein auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet, 

sondern auf die Förderung ihrer Mitglieder. 

Dieser Gedanke ist einfach – und zugleich anspruchsvoll. 

Die rechtlichen Grundlagen sind eindeutig. 

Der Förderauftrag ist klar definiert. 

Die Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat sind geregelt. 

Die notwendigen Instrumente stehen zur Verfügung. 

Und dennoch zeigt die Praxis, dass diese Struktur nicht immer 

ihre volle Wirkung entfaltet. 

Dieses Buch hat gezeigt: 

Nicht das System ist das Problem. Sondern die Art und Weise, 

wie es gelebt wird. 

Die Verantwortung dafür liegt nicht an einer Stelle allein. 

Sie liegt: 

• beim Vorstand, der die Genossenschaft führt, 

• beim Aufsichtsrat, der diese Führung überwacht, 

• und letztlich auch bei den Mitgliedern, die diese Organe 

bestimmen. 
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Besondere Bedeutung kommt dabei dem Aufsichtsrat zu. Er ist 

das Organ, das im laufenden Geschäft die Interessen der Mitglie-

der wahrnimmt. 

Er ist die Instanz, die darüber entscheidet, ob der Förderauftrag 

tatsächlich beachtet wird. 

Diese Rolle ist anspruchsvoll. 

Sie erfordert: 

• Aufmerksamkeit, 

• Unabhängigkeit, 

• und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. 

Sie erfordert aber vor allem eines: den Mut, Fragen zu stellen. 

Denn Aufsicht beginnt nicht mit Zustimmung. 

Sie beginnt mit Zweifel. 

• Mit Nachfragen. 

• Mit dem Willen, Dinge zu verstehen und zu hinterfragen. 

Die Genossenschaft lebt von diesem Prinzip. 

• Nicht von formalen Strukturen, 

• nicht von Berichten, 

• nicht von Routinen. 

Sondern von Menschen, die ihre Aufgabe ernst nehmen. 

Am Ende bleibt daher eine einfache, aber entscheidende Er-

kenntnis: 

Die Qualität der Genossenschaft hängt von der Qualität ihrer Auf-

sicht ab. 

Und weiter: 

Wer Verantwortung übernimmt, verändert das System  

nicht durch neue Regeln, sondern durch sein Handeln. 

Dieses Buch richtet sich an diejenigen, 

• die diese Verantwortung tragen und  

• an diejenigen, die bereit sind, sie bewusst wahrzuneh-

men. 
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Teil VI Anhang – Rechtliche Grundlagen und Arbeitshilfen 

Anhang A – Gesetzliche Grundlagen (Auszug und Einord-

nung) 

§ 1 GenG – Förderauftrag 

Die Genossenschaft hat den Zweck, den Erwerb oder die Wirt-

schaft ihrer Mitgliederoder deren soziale oder kulturelle Belange 

durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. 

Einordnung: 

Der Förderauftrag ist der maßgebliche Bezugspunkt der Genos-

senschaft. 

Er bestimmt die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit und ist für 

alle Organe verbindlich. 

Der Gesetzestext benennt unterschiedliche Förderdimensionen: 

Zum einen die Förderung von „Erwerb oder Wirtschaft“, zum an-

deren die Förderung „sozialer oder kultureller Belange“. 

Damit wird der Förderbegriff nicht eingeschränkt, sondern erwei-

tert. 

Während die wirtschaftliche Förderung den klassischen Anwen-

dungsfall beschreibt, erfassen die sozialen und kulturellen Be-

lange weitere Erscheinungsformen genossenschaftlicher Tätig-

keit. 

§ 27 GenG – Leitung der Genossenschaft 

Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verantwor-

tung. 

Einordnung: 

Die Leitungsautonomie des Vorstands besteht innerhalb der ge-

setzlichen Zweckbindung. 

Die Geschäftsführung ist am Förderauftrag auszurichten. 
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§ 38 GenG – Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu 

überwachen. 

Einordnung: 

Die Überwachung umfasst auch die Einhaltung des Förderauf-

trags. Dies ist Bestandteil der originären Aufgabenstellung des 

Aufsichtsrats. 

§ 53 GenG – Pflichtprüfung 

Genossenschaften unterliegen der regelmäßigen Prüfung durch 

einen Prüfungsverband. 

Einordnung: 

Die Prüfung ergänzt die Überwachung, ersetzt sie jedoch nicht. 

Die Verantwortung des Aufsichtsrats bleibt unberührt. 

Anhang B – Satzungsrechtliche Regelungen (Beispiel) 

§ 17 (Mustersatzung Kreditgenossenschaften) 

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, 

auf Verlangen oder bei wichtigem Anlass zu unterrichten, 

insbesondere über: 

• die Geschäftsentwicklung, 

• die wirtschaftliche Lage, 

• die Risikosituation, 

• sowie die Einhaltung der genossenschaftlichen Grunds-

ätze. 

Einordnung: 

Die Berichtspflicht zur Einhaltung der genossenschaftlichen 

Grundsätze konkretisiert die gesetzliche Bindung an den Förder-

auftrag. 

Praxisbeobachtung: 

In der Praxis erfolgt diese Berichterstattung häufig nur allgemein 

oder gar nicht. Damit fehlt eine wesentliche Grundlage für eine 

wirksame Überwachung. 
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Anhang C – Checkliste für Aufsichtsräte 

Überwachung des Förderauftrags 

• Wird der Förderauftrag regelmäßig und ausdrücklich be-

handelt? 

• Liegt eine nachvollziehbare Darstellung der Mitgliederför-

derung vor? 

• Wird die Wirkung der Förderung erkennbar bewertet? 

• Werden Zielkonflikte transparent gemacht? 

Berichterstattung des Vorstands 

• Erfolgt eine gesonderte Berichterstattung zur Einhaltung 

der genossenschaftlichen Grundsätze? 

• Ist diese konkret, nachvollziehbar und adressatenge-

recht? 

• Werden auch kritische Entwicklungen dargestellt? 

Prüfung von Entscheidungen 

• Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf die Mit-

glieder? 

• Welche Alternativen wurden geprüft und aus welchen 

Gründen verworfen? 

• Welche langfristigen Folgen sind zu erwarten? 

Einbindung der Prüfung 

• Welche Aussagen enthält der Prüfungsbericht zur Mitglie-

derförderung? 

• Welche Aspekte bleiben offen oder unberücksichtigt? 

• Welche weitergehenden Fragen ergeben sich daraus? 
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Anhang D – Leitfragen für Aufsichtsratssitzungen 

Die folgenden Fragen können als strukturierende Grundlage für 

die Beratung dienen: 

• Wie dient die Maßnahme konkret der Förderung der Mit-

glieder? 

• Ist die Förderung nachvollziehbar dargestellt und bewert-

bar? 

• Welche Mitgliedergruppen profitieren – und welche mög-

licherweise nicht? 

• Bestehen Anhaltspunkte für eine Abweichung vom För-

derauftrag? 

• Welche Informationen fehlen für eine abschließende Be-

urteilung? 

Hinweis: 

Die konsequente Anwendung dieser Fragen stärkt die inhaltliche 

Qualität der Aufsicht. 

 

Anhang E – Beispiel einer Berichterstattung nach § 17 der 

Satzung 

Bericht über die Einhaltung der genossenschaftlichen 

Grundsätze 

1. Ausgangspunkt 

Darstellung des Förderauftrags und seiner Bedeutung für die 

Geschäftstätigkeit. 

2. Maßnahmen der Mitgliederförderung 

• Produkte und Dienstleistungen 

• besondere Förderangebote 

• zielgruppenspezifische oder regionale Maßnahmen 
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3. Bewertung der Wirkung 

• qualitative Einschätzung 

• ggf. quantitative Indikatoren 

• Entwicklung im Zeitverlauf 

4. Zielkonflikte und Herausforderungen 

• Spannungsfelder zwischen Wirtschaftlichkeit und Förde-

rung 

• geplante Maßnahmen zur Weiterentwicklung 

5. Zusammenfassung 

• Gesamtbewertung 

• ggf. identifizierter Handlungsbedarf 

Einordnung: 

Eine strukturierte Berichterstattung schafft Transparenz 

und bildet die Grundlage für eine sachgerechte Überwa-

chung. 

Anhang F – Begriffsklärungen 

Förderauftrag  

Gesetzlich definierter Zweck der Genossenschaft. 

Mitgliederförderung 

Konkrete Umsetzung des Förderauftrags im Geschäftsbetrieb. 

Genossenschaftliche Grundsätze 

Leitlinien, die sich aus Gesetz, Satzung und genossenschaftli-

cher Tradition ergeben. 

Prüfungsverband 

Einrichtung zur regelmäßigen Prüfung der Genossenschaft. 

Die genossenschaftliche Pflichtprüfung dient dem Schutz der Mit-

glieder und der Sicherung einer ordnungsgemäßen Geschäfts-

führung. 
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Sie umfasst insbesondere die Beurteilung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse sowie der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-

rung. 

Vor dem Hintergrund des gesetzlichen Förderauftrags erstreckt 

sich diese Schutzfunktion auch darauf, dass die Genossenschaft 

ihrer Zweckbindung nachkommt und die Mitgliederförderung 

nicht verfehlt wird. 

Anhang G – Literatur und Hinweise (Auswahl) 

• Volker Beuthien, Beiträge zum Genossenschaftsrecht 

• Pöhlmann, Genossenschaftsrecht 

• Bundesgerichtshof (BGH), Rechtsprechung zum Genos-

senschaftsrecht 

• Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 19.01.2001 – 

1 BvR 1759/91 
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In eigener Sache 

 

In diesem Sinne werden dieses und viele andere unserer 

Bücher der Reihe „igenos Genossenschaftspraxis“ bewusst 

kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Sie sollen dazu beitragen, den Förderauftrag der Genos-

senschaft verständlich zu machen, wieder in den Vorder-

grund zu rücken und seine praktische Umsetzung zu stär-

ken. 

Wenn Sie in diesen Ausführungen einen Nutzen sehen und 

diese Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über 

eine freiwillige Spende an igenos Deutschland e.V.  

Diese ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steu-

erlich abziehbar. 

Nutzen Sie dazu den nachstehenden QR-Code. 

Einen Spendenbutton finden Sie auch auf unserer Webseite 

https://igenos.de 

Vielen Dank 

igenos Deutschland e.V. 

     Der Vorstand 
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In eigener Sache 

 

In diesem Sinne werden dieses und viele andere unserer Bü-

cher der Reihe „igenos Genossenschaftspraxis“ bewusst kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. 

Sie sollen dazu beitragen, den Förderauftrag der Genossen-

schaft verständlich zu machen, wieder in den Vordergrund zu 

rücken und seine praktische Umsetzung zu stärken. 

Wenn Sie in diesen Ausführungen einen Nutzen sehen und 

diese Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine 

freiwillige Spende an igenos Deutschland e.V.  Diese ist im 

Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steuerlich abziehbar. 

Nutzen Sie dazu den nachstehenden QR-Code. 

Einen Spendenbutton finden Sie auch auf unserer Webseite 

https://igenos.de 

Vielen Dank 

igenos Deutschland e.V. 

     Der Vorsta
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